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MIAS (MehrwertSteuer-lnfonnationsaustauschsystem) 

Das MIAS i t ein elektronisches System zur Übermittlung von Infonnati­
onen bezüglich der Gültigkeit von Umsatzsteuer-Identiflkationsnummern 
von in den EU-Mitgliedstaaten registrienen Unternehmen. Die Infonnati­
onen über die Daten der Registrierung werden von den Behörden der EU­
Mitgliedstaaten gesammelt und in nationalen Datenbanken zur EU-wei­
ten Abfrage erfasst. 

MLC (Multilateral Control/Multilaterale Kontrollen) 

MLC sind simultane Prüfungen der steuerlichen Situation eines oder meh­
rerer Steuerpnichtiger durch zwei oder mehrere EU-Mitgliedstaaten jeweils 
in ihrem Hoheitsgebiet. Sie können auf dem Gebiet der Umsatz teuer. der 
Verbrauchsteuern und der Enragsteuern stattfInden. 

Risiko-. Infonnations- und Analysezentrum (RLA) 

Das Risiko-. Infonnations- und Analysezentrum [RIA) wurde im Jahr 2005 
eingerichtet. um die österreichische Betrugsbekämpfung auf dem Abgaben­
sektor (Steuer und Zoll) durch die Nutzung der Möglichkeiten der elektro­
ni chen Datenverarbeitung und durch (Weiter-)Entwicklung entsprechender 
Tools für ein modernes Risikomanagement wirksam zu unterstützen. 

Risikobeuneilungen für Euroflsc-Warnmcldungen 

Broker 

Mitglied einer Umsatzsteuerbetrugskette. das die umsatzsteuerfreie liefe­
rung einer Ware ins Ausland durchfühn und die Vorsteuer aus dem Ankauf 
der Ware geltend macht. Mit der Auszahlung dieser Vorsteuerbeträge ent­
steht endgültig der Abgabenausfall rur den Staat. 

Buffer. COllduil CompallY 

Mitglied einer Umsatzsteuerbetrugskette. dessen Aufgabe darin besteht. die 
Lieferkette national (BufTer) oder international (Conduit Company) zu ver­
längern. ohne selbst (eindeutig nachweisbare) betrügerische Aktivitäten zu 
setzen. Während der BufTer in der Regel von einem nationalen Missing Tra­
der einkauft und an einen nationalen Broker weiterverkauft. sind die Han­
delspanner der Conduit Company ein ausländischer Broker im Ankauf und 
entweder eine ausländische Conduit Company oder ein ausländischer Mis-
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sing Trader als Käufer. Der Buffer/die Conduit Company lukriert aus die­
sen Geschäften im Normalfall I % bis 2 % Handelsspanne und geht kei­
nerlei wirtschaftliches/unlernehmerisches Risiko ein. 

Cross Invoiccr 

Unternehmen, das Umsatzsteuerzahllasten aus normaler Geschäftstätig­
keit durch Vorsteuern aus Geschäften mit einem Missing Trader im Rah­
men einer Umsatzsteuerbetrugskette minimiert. 

Defaulrer 

Der erste Empfanger der Ware, der die UmsatLSteuer auf seine Waren liefe­
rung zwar erklärt, aber nicht entrichtet. Einbringungsmaßnahmen bleiben 
i.d.R. erfolglos. weil das Unternehmen mittellos ist und/oder - wenn über­
haupt - nur Strohmänner angetroffen werden. 

Domes/ir fra ud 

Ein Unternehmen ist nicht an einem grenZÜberschreitenden Umsatzsteu­
erbetrug beteiligt, aber in einen nationalen Umsatzsteuerbetrug involviert. 

Dlibious 

Ein Unternehmen zeigt Merkmale von Umsatzsteuerbetrug, die endgültige 
Bewertung ist noch nicht erfolgt. sie kann von Missing Trader bis nicht 
verdächtig reichen. 

DlIbious CI,ecking 

Ein Unternehmen zeigt Merkmale von Umsatzsteuerbetrug, konkrete Ergeb­
nisse einer Prüfung liegen noch nicht vor. 

Hijacked VRN (VAr Regisrra/ion Number) 

Eine fremde Umsatzsteuer-Identiflkauonsnummer wird rur BetrugsgeschäFte 
verwendet. 

Bund 2015/11 
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Missing Trader 

Mitglied einer Umsatzsteuerbetrugskette. das rur die Steuerbehörden nicht 
greifbar ist und unter Hinterlassung ho her Abgabenrückstände verschwin­
det. Aufgabe des Missing Trader ist die Einfuhr von Waren aus einem ande­
ren Land (EU-Mitglied taat oder auch Drittland) und der Verkauf dieser Ware 
an den nächsten Unternehmer in der Betrugskette. wobei die in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer nicht abgefUhrt wird. 

Missil/g Trader Fraud (Umsatzsteuerbetrug; Karussellbetrug) 

Umsalzsteuerbetrug, der dadurch ermöglicht wird, dass ein Missing Trader 
in der Kette mitwirkt. Die Spezial form des Karu ellbetrugs zeichnet sich 
dadurch aus. dass die Ware mehrmals über dieselben Unternehmen läuft 
und es dadurch mehrmals zu Umsatzsteuerausfallen fUr die EU-Mitglied­
staaten kommt. 

SCAC (Standing Committee on Administrative Cooperation/Ständiger Aus­
chuss fUr die Zu ammenarbeit der Verwaltungsbehörden) 

Der SCAC ist ein Rege1ungsausschuss zur Unterstützung der Europäischen 
Kommission in den durch die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 geregelten 
Angelegenheiten. Es setzt sich aus Vertretern der EU-Mitgliedstaaten zusam­
men; den Vorsitz fUhrt ein Vertreter der Europäischen Kommission. Der 
SCAC tritt in der Regel zweimal jährlich zusammen. 

Umsatzsteuer 

Der Umsatzsteuer unterliegen 

Lieferungen und sonstige Leistungen. die ein Unternehmer im Inland 
gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausruhrt (§ I Ab . I 
Z I UStG 1 994). 

der Eigenverbrauch im Inland (§ I Abs. I Z 2 UStG 1 994). 

die Einfuhr von Gegenständen (§ I Abs. I Z 3 UStG 1 994). 

der innergemeinschaftliche Erwerb im Inland gegen Entgelt (Art. I 
UStG 1 994). 

sonstige innergemeinschaftliche Leistungen (Art. 3a UStG 1 994). 
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Als Synonyme werden die BegrilTe Mehrwertsteuer - MwSt (v.a. in deutsch­
sprachigen Texten) und Yalue Added Tax - VAT (in englischsprachigen 
Texten) verwendet 

Zollverfahren 42 

Waren werden aus einem Drittland in das Gemeinschaflsgebiet importiert 
und zum zollrechtlich freien Verkehr abgefertigt. Unter der Voraussetzung, 
dass im Anschluss an den Import eine innergemeinschaftliche Lieferung 
an einen Unternehmer in einem anderen EU-Mitgliedstaat erfolgt, kann 
die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer ausgesetzt werden. Erst im Emp­
fängerstaat wird die Ware erstmals der Umsatzsteuer in Form der Erwerb­
steuer unterworfen. 

Bund 2015/11 
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen 

Eurofisc 

Österreich nahm an dem - im Jahr 201 0 von der Europäi chen 
Union eingerichteten - Euroftsc-Netzwerk zur gezielten und schnel­
len Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug teil. 

Aufgrund fehlender Evaluierungen waren - neben einer allfaJ­
ligen Präventivwirkung - mögliche Erfolge und Wirkungen der 
Teilnahme an Euroflsc weder in Österreich noch EU-weit bekannt. 
Im gesamten Euroflsc-Netzwerk war nicht feststell bar, zu welchen 
konkreten umsatzsteuerlichen Erfolgen die ausgetauschten Infor­
mationen führten. 

Die EU-Mitgliedstaaten tauschten in konkreten Verdachtsfallen 
umsatzsteuerrelevante Informationen im Eurofl c- Netzwerk aus. 
obwohJ weder bekannt noch vereinbart war, auf welcher Grund­
lage diese Informationen zustande kamen. 

Der gesamte Information austausch im Euroftsc-Ne,�werk erfolgte 
nicht in einem Datenbanksystem, sondern mit Excel-Dateien. Dies 
war unzweckmäßig, weil durch oftmaliges Kopieren die Gefahr von 
Datenverlusten bestand. Elektronische Analysen waren nur durch 
mühsame Zusammenführung einzelner Excel-Dateien möglich. 

Die EU-Mitgliedstaaten sollten zu den erhaltenen Informatio­
nen Risikobeurteilungen vornehmen und als Feedback zurückmel­
den. Tatsächlich war in den Jahren 201 1 bis 201 J bei in gesamt 
445.9 3 3  ausgetauschten Informationen der Anteil an Rückmel­
dungen im Euroflsc- etzwerk mit 48 % gering. Jener aus Öster­
reich lag bei insgesamt 1 5.2 1 4  erhaltenen Informationen mit 2 1  % 
weit unter dem EU-weiten Wert. 

Auch die Treffsicherheit der ausgetauschten Informationen war 
gering. Der Anteil der als betrugsrelevant eingeschätzten Fälle lag 
in den Jahren 201 1 bis 201 J EU-weit bei 1 2  %. Der Anteil der von 
Ö terreich als betrug relevant eingestuften Fälle war mit I % beson­
ders gering. 
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Der RH fUhrte zusammen mit den Obersten Rechnungskonrrollbe­
hörden von Deutschland und Ungarn eine parallele Prüfung zur 
jeweiligen nationalen Implementierung von Euroflsc durch. Ziele der 
Überprüfung waren in besondere die Beurteilung der Ziele und der 
Zielerreichung. der Prozesse, der erziehen Erfolge, der behördlichen 
Zusammenarbeit und der Kosten von Euroflsc in Ö terreich. (TZ I)  

Um atzsteuerberrug in der EU 

Oie Umsatzsteuer war fUr Österreich - ebenso wie für die anderen 
EU-Mitgliedstaaten - eine bedeutende Steuereinnahmequelle. Folg­
lich kam der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs - nicht zuletzt 
wegen de beträchtlichen Gebarung umfangs - ein hoher Stellen­
wert zu. (TZ 2) 

Die Europäische Kommission bezifferte fUr 2011 die EU-weite 
Umsatzsteuerlücke - Differenz zwischen den tatsächlichen und 
den erwarteten Um atzsteuer-Einnahmen - mit rd. 193 Mrd. EUR, 
davon rd. 3,5 Mrd. EUR in Österreich. Auch wenn die Angaben zur 
Umsatzsteuerlücke nicht nur auf Betrugsmaßnahmen zurückzufüh­
ren waren, verdeutlichen diese Ergebnisse, wie wichtig eine aktive 
Teilnahme an den bestehenden EU-weiten Maßnahmen im Kampf 
gegen Umsatzsteuerbetrug ist. Der EU-weite An atz der Umsatz­
steuerbetrugsbekämpfung und die Bemühungen der Europäischen 
Kommission um eine bessere behördliche Venvaltungszusammen­
arbeit stellte cin unverzichtbares Mittel dar, um in angemessener 
Weise auf den Umsatzsteuerbetrug in der EU zu reagieren. (TZ 2) 

Rechtliche Grundlagen, Ausgestaltung und Aufbau von Euroflsc 

Mit Verordnung (EU) Nr. 904/2010 über die Zusammenarbeit der 
Venvaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet 
der Mehrwertsteuer richtete die EU u.a. das Netzwerk Euroflsc ein; 
die maßgebenden Be timmungen waren ab dem I .  November 2010 
anwendbar. Eine verpflichtende Teilnahme an den Euroflsc-Arbeits­
bereichen sah sie nicht vor. Dieses "dezentralisierte Netzwerk ohne 
Rechrsper önlichkeit" sollte "die multilaterale und dezentrale Zusam­
menarbeit zur geziehen und schnellen Bekämpfung besonderer 
Betrugsralle" Hirdern und erleichtern. (TZ 3) 
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Eurofisc 

Die notwendigen Personalressourcen für die Teilnahme an Euro­
flsc stellten die EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung. Für Österreich 
fielen im Zeitraum I .  Februar 2011 bis JI. Dezember 2013 Kosten 
LH.v. rd. J 1.000 EUR an, welche die Europäi ehe Kommission erstat­
tete. (TZ J )  

IT-Plattform für Euroflsc 

Die Europäi che Kommission stellte den EU-Mitgliedstaaten ein 
gesichertes Netzwerk zur DatenübermitUung zur Verfügung und 
richtete eine Serverplattform ein (CIRCABC). Die Berechtigungen für 
C!RCABC sowie die Liste der nationalen Euroflsc-Verbindungsbeam­
ten wurden nicht zentral verwaltet, so das ein gesamthafter Über­
blick und eine Kontrolle - v.a. im Hinblick auf den Datenschutz -
erschwert waren. (TZ 4)  

Euroflsc-Arbeitssitzungen 

Entsprechend der Euroflsc-Ge chäftsordnung waren sämtliche offt­
zielle Arbeitssitzungen zu protokollieren. Aufgrund der uneinheit­
lichen Protokollführung bei den Arbeitssitzungen von Euroflsc waren 
Diskussionsverläufe und Be chlüs e von Euroflsc-Arbeitssitzungen 
nicht nachvollziehbar. (TZ 5) 

Ziele und Zielerreichung 

Die EU-Verordnung zur Einführung VOn Euroflsc sah keine Indi­
katoren und quantiftzier- bzw. me sbaren Ziele für Euroflsc vor; 
ebenso wenig be chlossen die teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten 
bislang Zielvorgaben. Eine Evaluierung des Netzwerks hinsicht­
lich seiner Wirkungen erfolgte auf europäischer Ebene ebenfalls 
nicht. Die Europäische Kommission vertrat in einem Bericht vom 
12. Februar 2014 über die Anwendung von Euroftsc die An icht, 
dass Risikoanalyse und Feedback Schlüs eibereiche wären, in denen 
sich Verbesserungen erzielen ließen. (TZ 6) 
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Auch das BMF evaluierte die Teilnahme Österreichs am Euroflsc­
Netzwerk bislang nicht und definierte auch keine Indikatoren sowie 
quantiftzier- bzw. messbare Ziele. Damit waren dem BMF die kon­
kreten Wirkungen der Teilnahme an Euroflsc nicht bekannt. Auch 
eine Kosten-Nutzen-Analyse war nichl erfolgt. Damit fehllen der 
Europäischen Kommission wertvolle Informationen aus Österreich 
über die Arbeitsweise und EffIzienz von Euroft c. (TZ 6) 

In der Abgabenverwaltung waren mehrere Einheiten mit Aufga­
ben i.Z.m. Euroflsc befasst: Zentralleitung BMF; Steuerfahndung; 
Finanz- und Zollämter; Großbetriebsprufung; Risiko-, Informa­
tions- und Analysezentrum. [TZ 7) 

Zentralleitung BMF und Steuerfahndung 

Das BMF bestimmte vier Mitarbeiter der Finanzvenvaltung als Euro­
flsc-Verbindungsbeamte; einer davon war zudem al nationaler 
Eurofisc-Verbindungsbeamter tur die nationale Koordination sämt­
licher Tätigkeiten in Euroflsc verantwortlich. Die nationalen Aufga­
ben der Euroflsc-Verbindungsbeamten waren nicht näher defIniert, 
es lagen keine aktuellen Arbeitsplatzbe chreibungen vor und es war 
aufgrund der fehlenden Ressourcenaufzeichnungen kein aussage­
kräftiger Gesamtüberblick über die Kosten der Teilnahme an Euro­
flSc gegeben. [TZ 8) 

Die Europäische Kommission erwartete sich durch Eurolisc eine ver­
stärkte Nutzung und Einleitung von multilateralen Kontrollen [MLCI; 
diese waren ein nützliches Instrument, um auf bestimmte grenz­
überschreitende Betrugsfälle schnell und weniger bürokratisch rea­
gieren zu können. Die Teilnahme Österreichs an Euroflsc bewirkte 
bisher keine Zu.nahme dieser Kontrollen. (TZ 81 

Die Koordination der multilateralen Kontrollen war im BMF in der 
Abteilung fV/) angesiedelt. Die Zusammenarbeit zwischen dem 
nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten und der Koordinatorin 
tur multilaterale Kontrollen war organisatorisch nicht geregelt; die 
Abstimmungsaktivitäten erfolgten vorrangig informell. (TZ 8) 
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eben den Euroflsc-Warnmeldungen erfolgte ein Informationsaus­
tausch über die europäische und internationale Amtshilfe; dafür 
war das im BMF eingerichtete Central Liaison OffIce for Internati­
onal Cooperation (CLO) zuständig. Das BMF führte Informationen 
aus die en unterschiedlichen Quellen - Euroflsc und Amtshilfean­
fragen über das CLO - nicht automatisiert zusammen und wertete 
diese auch nicht gemeinsam elektroni ch aus. (TZ 8) 

Finanz- und Zollämter 

Der Daten- und Informationsaustausch zwis hell dem nationalen 
Eurofisc-Verbindungsbeamten und den Finanzämtern erfolgte über­
wiegend per Mail und auf informeller Basis. Erst während der Geba­
rungsüberprüfung des RH, also nach mehr als drei Jahren eil dessen 
Einrichtung, fand das Euroflsc- etzwerk erstmals Erwähnung im 
Organisationshandbuch des BMF und war bisher nicht ausreichend 
im Bewus tsein der Finanzämter verankert. Dies hatte auch Aus­
wirkungen auf die österreich ische Umsetzung von Eurofl c. (TZ 9) 

Das BMF hatte keinen direkten institutionalisierten Kontakt zwi­
schen dem nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten und den Zoll­
ämtern vorgesehen. (TZ 9) 

Großbetriebsprüfung 

Die Einbindung der Großbetriebsprüfung in die Abläufe und Pro­
zesse von Euroflsc war nicht institutionalisiert. Es wäre unzweck­
mäßig, im Kampf gegen Umsatzsteuerbetrug auf die Expertise die­
ser Spezialeinrichtung der Finanzverwaltung zu verzichten. (TZ 10) 

Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

Das Risiko-, Informations- und Analysezentrum führte jene Risiko­
analysen durch, welche die Grundlage für die von Österreich an die 
anderen EU-Mitgliedstaaten übermittelten Informationen in Euro­
flsc bildeten. (TZ 11) 
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Der Informationsaustausch im Euroflsc-Netzwerk erfolgte mittels 
Datenzeilen über die EU-Serverplanform CIRCABC auf der Basis 
von Excel-Dateien. Durch oftmaliges Kopieren bestand die Gefahr 
von Datenverlusten. Überdies enthielten die einzelnen Excel-Dateien 
nur die jeweils neuen Informationen; Analysen über den gesamten 
Datenbestand waren nur durch mühsame Zusammenführung von 
Dateien möglich. rrz 12. I J) 

Mehrfachmeldungen 

Auswertungen des RH ergaben. dass zu zahlreichen Unternehmen 
mehrere Warnmeldungen - bei einem Unternehmen bis zu 10.807-
mal in drei Jahren - in Euroflsc vorlagen. Diese konnten zwar Aus­
druck eines besonders ausgeprägten Berrugsverdachts sein, dennoch 
bedeutete jede einzelne Warnmeldung einen Verwaltungsaufwand 
sowohl im sendenden als auch im empfangenden EU-Mitgliedstaat. 
Der zusätzliche Informationsgewinn war diesfalls nicht nachvoll­
ziehbar. Es bestand daher Potenzial flir EffIzienzsteigerungen im 
Euroflsc-Netzwerk. rrz 14) 

Rückmeldungen (Feedback) 

Die EU-Mitgliedstaaten sollten zu den erhaltenen Informationen 
Risikobeuneilungen vornehmen und als Feedback zurückmelden. In 
den Jahren 2011 bis 201 J war bei insgesamt 445.9JJ ausgetauschten 
Informationen der Anteiljener Fälle, in denen ein Feedback erfolgte, 
gering und lag EU-wcit bei 48 %. Die fehlenden Rückmeldungen 
hanen nachtcilige Auswirkungen auf die Risikoanalysen im gesam­
ten Eurofl c-Netzwerk und damit auch in Österreich. weil relevantc 
Informationen nicht zur Verfügung standen. rrz 15) 

Auch dic Treffsicherheit war gering. Der Anteil der als betrugsrc­
levant eingeschätzten Fälle lag in den Jahren 2011 bis 2013 EU­
weit bei 12 %. rrz 15) 
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Au wertungen de RH ergaben, dass die EU-Mitgliedstaaten - ent­
gegen einer vereinbarten Kategorisierung - eine Vielzahl von rrei 
ronnulierten Risikobeurteilungen vornahmen. Diese reichte von 
unterschiedlichen Schreibweisen bis Zu unverständlichen Einträ­
gen, die für eine weiterführende Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung 
wertlos waren. Dies wurde durch die Verwendung freier Tcxtrelder 
in den Excel-Datcien ennöglicht. (TZ 15) 

Nach den Angaben des BMF lagen weder Auswertungen über die 
Bearbeitungsdauer von Rückmeldungen vor noch waren diese mög­
lich. Damit rehlten Analysen darüber, ob Euror.sc etwa das Ziel eines 
raschen Inrormationsaustausche erreichte. Analysen über allfallige 
monetäre Erfolge von Eurof.sc lagen ebenfalls nicht vor und es war 
nicht reststeIlbar, zu welchen konkreten umsatzsteuerlichen Errol­
gen die ausgetauschten Inrormationen führten. (TZ 15) 

Die EU-Mitgliedstaaten tauschten in konkreten Verdachtsnillen 
umsatzsteuerrelevante Inrormationen im Eurof.sc-Netzwerk aus, 
obwohl weder bekannt noch vereinbart war, aur welcher Grund­
lage diese Inrormationen zu tande kamen. (TZ 15) 

Inrormationsaustausch mit Ö terreich 

Der Anteil jener Fälle, in denen Österreich Rückmeldungen gab, lag 
in den Jahren 2011 bis 2013 mit insge amt 15.214 erhaltenen Inror­
mationen in den Arbeitsbereichen 1 bis 3 bei 21  % und damit weit 
unter dem EU-weiten Wert (48 %). Lediglich im Arbeitsbereich 3, 
also jenem, dem der nationale Eurof.sc-Verbindungsbeamte jah­
relang als Arbeitsbereich-Koordinator vorstand, waren Rückmel­
dungen in allen Fällen zu verzeichnen. Der Anteil der von Ö ter­
reich als betrugsrelevant dnge tuften Fälle war mit 1 % äußerst 
gering. (TZ 16) 

Der Anteil jener Fälle, in denen Österreich Rückmeldungen aus ande­
ren EU-Mitgliedstaaten erhielt, lag mit insgesamt 119.337 gege­
benen Inrormationen bei 38 % und damit unter dem EU-weiten 
Wert (48 %). Besonders niedrig war der Anteil im Arbeitsbereich 2 
mit 19 %. Der Anteil der von den anderen EU-Mitgliedstaaten als 
betrugsrelevant beurteilten Fälle lag insgesamt bei 4 % und damit 
deutlich unter dem EU-weiten Wert (12 %). (TZ 16) 
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Die österreichischen Risikobeurteilungen waren für die Finanz­
ämter teilweise intransparent. Erst während der Gebarungsüber­
prüfung durch den RH - ab dem Jahr 2014 - erhielten dk Finanz­
ämter nähere FaJlinforrnationen, welche ihnen gezielte Erhebungen 
erlaubten, nicht jedoch die Ersteinschätzungen des UmsatzstcUeI­
betrugsrisikos durch den nationalen Eurofisc-Verbindungsbeamten 
(Recherchen und persönliche Erfahrungswerte). (TZ 17) 

Die vom RH geprüften Finanzämter behandelten die Anfragen als 
freiwillige Dienstleistung mit geringer Priorität; eine Überwachung 
der gewährten Monatsfrist sowie allfallige Urgenzen waren nicht 
vorgesehen. (TZ 17) 

Für die Finanzämter waren die Abläufe bei der Behandlung von 
Euroflsc-Warnmeldungen nicht im Organisationshandbuch des BMF 
- auch nach der Änderung im März 2014 - geregelt. (TZ 17) 

Zwischen Euroflsc und den Amtshilfeanfragen fehlten Synergien; 
dies führte dazu, dass Unternehmen aufgrund eines EU-weiten 
Informationsaustauschs bereits unter Beobachtung standen, noch 
bevor über Euroflsc Hinweise einlangten; damit konnte Eurofisc 
zumindest in diesen Fällen die Ansprüche eines Frühwarnmecha­
nismus nicht erfüllen. (TZ 17) 

Österreich engagierte sich bei verschiedenen internationalen und 
europäischen Einheiten i.Z.m. der Umsalzsteuerbetrugsbekämpfung. 
Durch die Entsendung von unterschiedlichen Experten der Abga­
benven�altung sowie die mangelnde gesamthafte Dokumentation 
im BMF war eine Abstimmung nicht nachvollziehbar und damit 
waren Doppelgleisigkeiten und Ineffizienzen bei der Informations­
weitergabe und der Koordination von Maßnahmen und Vorschlägen 
nicht auszuschließen. Dadurch war auch nicht sicherge teilt, dass 
vorhandenes Synergiepotenzial ausreichend genutzt wurde. (TZ 18) 

Das BMF verfUgte über keine Dokumentation einer Gesamtstrate­
gie für die Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung. Diese könnte u.a. dazu 
beitragen, das im BFG 2014 entha.ltene Wirkungsziel 2 des BMF zur 
Untergliederung 15 Fina.nzverwaltung - Sicherstellung der Gleich­
mäßigkeit der Abgabenerhebung und Stärkung der Abgabenmo­
ral - zu erfüllen. (TZ 18) 

Bund 2015/11 
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Eurofisc 

Kenndaten zu Eurofisc 

Rechtsgrundlagen 

- Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rate, vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der Verw.llung,beh�rden 
und die Betrug,bekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwert'teuer (Neufas,ung). ABI. 2010 l 268 S. 1 11. 

- DurchfOhrung,verordnung (EU) Nr. 79/2012 der Europäischen Kommission vom 31. Jänner 2012 zur Regelung der 
Durchführung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 904/2010. ABI. 2012 l 29 S. 13 ff. 

Eurollsc "rbeltsb.r.tche' 

"rb.tlsberetche 

1. Karussellbetrug' 

2. Steuerbetrug i.Z.m. Transportmitteln (Auto. Schiffe. 
Flugzeuge) 

3. Steuerbelrug LZ.m. dem ZoUverfahren 42il 

4. Beobachtung und Analy,e von neuen Entwicklungen bei 
Ste u erbetrug s fä Lle n' 

Eurollsc-Präsldentin: ' 

lu,ofiS< Ulational) .LIaison J!.ffldal In Öste"ei,h 
(ElO brw. ENlO): 

lennehmende 
EU-MltgUed.laaten 

28 

22' 

28 

Portugal 

4 RO'; davon 1 ENLO 

EUfOfisc geSimt - ilusgetau!iichte Informationen und Ruckme'dungen�" (",Feedback") 

",b.ltsber.lch­

Koordinator 

frankreich 

Niederlande 

Frankreich 

Schweden 

2011 2012 2013 Insgosamt "nten 

Anzahl in 'j, 

ArIIeItAeNIcII1 

betrugsretevant 11.581 13.833 15.698 41.112 34 

nicht dubio, 7.105 8.368 7.368 22.841 19 

kein Feedback 6.328 13.856 22.113 42.297 35 

sonstige 4.969 5.960 4.264 15.193 13 

Summe 29.983 42.017 49.443 121.443 100 

�"2 

betrugsrele'Jiflt 4.783 3.977 1.942 10.702 5 

nicht dubios 19.691 19.441 7.085 46.217 Z3 

kein Feedback 54.934 70.260 9.773 134.967 67 

sonstige 3.367 3.957 1.450 8.774 4 

Summe 82.775 97.635 20.250 200.660 100 

ArIIettJIoenIcI , 

betrugsrelevant 64 611 1.726 2.401 2 

nicht dubios 1.980 21.228 35.306 58.514 47 

kein Feedback 629 17.131 35.311 53.071 43 

sonstige 150 2.135 7.559 9.844 8 

Summe 2.823 41.105 79.902 123.830 100 

Su._�l-J 115.511 110.757 14'.515 445.'33 

Bund 2015/1 1 409 
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Fortsetzung: Kenndaten zu Eurofisc 

von Ö.t .... ich .rh.lten. Informationen und gegeben. Rückmeldung.n' (.feedback") 

2011 2012 2013 

Anzahl 

�t hN1dl1 

betrugsretevant 54 59 47 

nicht dubios 567 442 255 

kein feedback 754 3.947 5.008 

sonstige 427 346 218 

Summe 1.802 4.794 5.528 

AlhlbhNlcll 2 

betrugsrelevant 0 0 2 

nicht dubios 0 4 27 

kein feedback 970 1.053 275 

sonstige 9 7 17 

Summe 979 1.064 321 

�t hNIdIJ 

betrugsretevant 0 0 0 

nicht dubios 12 165 5]2 

kein Feedback 0 0 0 

sonstige 0 ] 14 

Summt 12 168 546 

S- Alhll &1 ... l-J 2.71J I.OH I.JII 

in.g.samt 

129 

1.264 

9.709 

1.022 

12.124 

2 

31 

2.298 

33 

2.]64 

0 

709 

0 

17 

726 

15.214 

R 

H 

Anteil 

in" 

I 

10 

80 

8 

100 

0 

1 

97 

1 

100 

0 

98 

0 

2 

100 

Rundungsdifferenzen möglich 

Stand 1/2014 
siehe Glossar 
Italien. Kroatien und Lettland hatten Observer-Stalus 
Deutschland, Estland. Kroatien. luxemburg und Malta hatten Observer-Status 

, Im Arbeitsbereich 4 erfolgte kein Informationsaustausch in Form von Datenzeilen . 
• siehe GLossar unter .. Risikobeurteilungen für Eurofisc-WarnmeLdungen" 

Quellen: 8MF; Auswertung RH 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

410 

1 (I) Der RH überprüfte von November 2013 bis Juni 2014 die nationale 
Implementierung von Euroflsc. Dieses europäische Netzwerk nahm 
seine Tätigkeil im Jahr 2011 auf, um die behördliche Zusammenarbeit 
der Finanzverwaltungen der EU-Mitglied taalen bei der Bekämpfung 
von Umsatzsteuerbelrug zu fördern und zu erleichtern. Österreich ist 
Mitglied in allen vier Arbeitsbereichen. 

Bund 2015/1 1 
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Prüfungsablauf und -gegenstand Euroflsc 

Ziele der Überprüfung durch den RH waren insbesondere die Beuneilung 
der Ziele und der Zielerreichung, der Prozesse, der erzielten Erfolge, der 
behördlichen Zusammenarbeit und der Kosten vOn Euroflsc in Österreich. 

Prüfungshandlungen setzte der RH vorrangig im BMF, in der Steuer­
fahndung, in ausgewählten Finanzämtern (Salzburg-Stadt. Salzburg­
Land, Graz-Stadt. Graz-Umgebung und Wien 1 /23) und Zollämtern 
(Salzburg, Graz. Wien) sowie in der Großbetriebsprüfung. Der überprüfte 
Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Kalendeojahre 201 1  bis 201 3. 

(2) Der RH flihne zusammen mit den Obersten Rechnungskontrollbe­
hörden von Deulschland und Ungarn eine parallele Prüfung zur jewei­
ligen nationalen Implementierung von Euroflsc durch. Es wurde verein­
ban, dass in den drei Ländern jeweils ein nationaler sowie zusätzlich 
ein gemeinsamer trilateraler Bericht erstellt werden. 

(3) Zu dem im November 201 4  übermittelten Prüfungsergebnis nahm 
das BMF im Februar 201 5  Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäu­
ßerung im April 201 5. 

(4) Da BMF stellte in seiner Stellungnahme vor Eingehen auf die Emp­
fehlungen des RH grundsätzliche Ausflihrungen voran. In diesen belonte 
es den Umstand, dass Österreich mit Beginn von Euroftsc flir drei Jahre 
die Leitung des Arbeitsbereiches 3 _Zollverfahren 42xx· übernommen 
habe. Daflir sei es erforderlich gewesen, diesen von Grund auf neu auf­
zubauen und europaweite Standards zu entwickeln. Unterschiedliche 
Standards zwischen Steuer- und Zollverwaltungen in den teilnehmenden 
EU-Mitgliedstaaten hätten eine besondere Herausforderung flir den nati­
onalen Euroflsc-Verbindungsbeamten. der die Leitung (Anmerkung RH: 
Koordination) dieses ArbeilSbereiches übernommen hatte, dargestellt. 
Mit dem Beginn von Euroflsc habe erst das Prozedere der Datenüber­
mitllung und des Feedback.mechani mu entwickelt werden müssen. 

Ausgangslage - Europäische Union 

Umsatzsteuerbetrug 
in der EU 

Bund 2015/1 1 

2.1 (I)  Den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) entgingen durch 
Umsatzsteuerbetrug jährlich beträchtliche Steuereinnahmen. Die EU­
weite Umsatzsteuerlücke' belief ich - laut einer Studie der Europä­
i chen Kommission - imJahr201 1 auf rd. 193 Mrd. EUR.2 Neben dem 
Betrug bzw. der Hinterziehung waren weitere Ursachen, wie z.B. Insol-

I Dlrr�rTnz. zWlsch("n dC'n la�chlich('n und dC'n ('IWantl('n Umsatntctu:r-Einnahmen 

1 Study 10 quanufy and anaJy� thC' VAT Gap In Ihr EU-27 MC'mlxr StittS. ('nu'r fOT 

Social and Economi<' Rt"St'arrh/CPB Nethcrlanru Bureau for Economlc PoHcy Analysis 
im Auftrag der Europllischcn Kommission. 7/2013. S. 29 

4 1 1  
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Ausgangslage - Europäische Union 

venzen und statistische Fehler, für die Umsatzsteuerlücke verantwort­
lich. Gemäß der Studie wies Österreich 2011 eine Umsatzsteuerlücke 
von rd. 3,5 Mrd. EUR auf, dies entsprach einem Anteil von 13 'lIl an 
den erwarteten Umsatzsteuereinnahmen bzw. von 1,2 'lIl am SIP. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Umsatzsteuereinnahmen und die Schät­
zungen zur Umsatzsteuerlücke für die EU-Mitgliedstaaten im Überblick: 

Tabelle 1: Umsatzsteuereinnahmen und -lücke für 2011 

Umsatzsteuereinnahmen Umsatzsteuerlücke 

in Mio. EUR in 't. des BIP 

EU 1lI ....... tIItiIII1 

Rumänien 11.412 10.348 7.9 

Griechenland 15.027 9.763 4,7 

Lettland 1.368 954 4,7 

Litauen 2.444 1.352 4,4 

Slowakei 4.711 2.773 4,0 

Ungarn 8.516 3.700 3.7 

Tschechische Republik 10.994 4.241 2,7 

Italien 98.557 36.134 2,3 

Estland 1.363 301 1,9 

Bulgarien 3.352 604 1,6 

Frankreich 140.506 32.233 1,6 

Portugal 14.235 2.764 1,6 

Finnland 16.915 2.831 1,5 

Polen 29.843 5.410 1,5 

Spanien 56.547 15.197 1,4 

Belgien 26.021 4.970 1.3 

Luxemburg 2.690 551 1.3 

iisterrekh 23.447 3.468 1,2 

Dänemark 23.869 2.566 1,1 

Vereinigtes Königreich 130.577 19.487 1.1 

Deutschland 189.920 26.909 1,0 

Slowenien 3.049 326 0,9 

Irland 9.782 1.108 0,7 

Niederlande 41.610 4.012 0,7 

Malta 520 21 0,3 

Schweden 36.610 932 0,2 

903.114 1'2.957 

Rundungsdifferenzen möglich 
1 ohne Kroatien und Zypern 

QueUen: Die Zahlen sind der .. Study to quantify and analyse the VA.l Gap in the EU-V Member States, 2013" der Europäischen 
Kommission entnommen: Sortierung RH 

412  Bund 2015/11 
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Bund 2 0 1 5/ 1 1  

(2) Die Umsatzsteuer war für Österreich - ebenso wie fü r  die anderen 
EU-Mitgliedstaaten - eine bedeutende Steuereinnahmequelle. Der Bun­
desrechnungsabschluss 201) wies bspw. Einnahmen aus der Umsatz­
steuer in der Finanzierungsrechnung von rd. 24,867 Mrd. EUR aus, 
dies entsprach einem Anteil von )) "10 an den gesamten Einnahmen 
aus öffentl ichen Abgaben. 

(3) Der Umsatzsteuerbetrug stellte aufgrund seiner Dimension ein ernst­
haftes monetäres Problem i n  den EU-Mitgliedstaaten dar; die Euro­
päische Kommission stellte wiederholt fest, dass die Verfahren zur 
Umsatzsteuerverwaltung in den EU-Mitgl iedstaaten verbessert und 
die gemeinschaftlichen Instrumente für die Verwaltungszusammen­
arbeit so wirksam wie möglich eingesetzt werden sollten. 

Daraufbasierend erfolgten bislang unterschiedliche Maßnahmen, wie z.B. 
die Überarbeitung der Kontrollmethoden sowie der Methoden !Ur die Ver­
gabe von Umsatzsteuer-ldentiflkationsnummem.3 Im Bereich der Verbes­
erung der behördlichen Verwaltungszusammenarbeit einigte man sich 
auf europäischer Ebene zuletzt neben der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der 
Mehrwertsteuer" auf den ,Gemeinsamen Aktionsplan zur Verstärkung 
der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung-.s 

(4) Der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs kam - nicht zuletzt 
wegen des beträchtlichen Gebarungsumfangs - ein hoher Stellenwert 
zu. Auf europäischer Ebene waren das gegenständliche Umsatzsteu­
ersystem und die gemeinschaftlichen Maßnahmen zur Umsatzsteuer­
betrugsbekämpfung mehrfach vom Europäischen Rechnungshof the­
matisch aufgegriffen worden und auch Gegenstand von aufeinander 
abgestimmten Überprüfungen durch die Obersten Rechnungskontroll­
behörden einzelner Milgliedstaaten 6 Die Empfehlungen des Europä­
ischen Rechnungshofs zielten dabei u.a. ab auf 

) vergleiche auch Bericht des RH. Reihe Bund 2014/1. Neuaufnahmen. Vt'rgabc: und 

Löschung von Steuemummern und Umsa'zsteuer-ldenliflkationsnummem 

� ABI. 2010 l 266 S. I fT. Oie Einrichtung des Eurorlsc-Netzwerks erfolglt: durch Kapi-

11:1 X der Verordnung. 

'§, Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäischt' ParlamcnI und den 

Rat - Aktionsplan zur Vtrstärk.ung der Bekämpfung von Steuerbelrug und Steuerhin­

leniehung. COM(2012) 722 fmal. 

60 l.B. Europäisther RC('hnungshoF. Sonderbt:richt Nr. 8/2001 zur .,Zusammc-narbdt der 

Vt::rwallungsbehOrden aur dem Gebiet der USt� und Sonderkricht Nr. 1312011 .lässt 

sich die MwSt-Hinterzichung durch die Kontrolle des ZoHverfahrcns 42 verhindern und 

aufdecken?""; Prufung der Maßnahmen gegrn innergemeinschafUichen Umsal1.SIt"Ul:rbe­

lrug dun:h den nh:dtrländischcn RU. dcn Bund<5rtthnungshof DeUischland und den btl­

giS<'hcn RH. 2009: Gemeinsamer Bericht dt'r Rechnungshöfe (Niederlande. Deutschland. 

Be.lgien) über die Komrollprüfung zum Jnnergemcinschaftlichen OSt-Betrug'". 2012 

413 
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Rechtliche Grund­
lagen, Ausgestaltung 
und Aufbau von 
Eurofisc 

414 

den Ausbau der Verwaltungszusammenarbeit, 

eine effozientere Überwachung des Informationsaustausches sowie 

eine klarere Gestaltung der Verfahren. 

2.2 Nach Ansicht des RH verdeutlichten die Ergebnisse dcr jüngsten Stu­
die der Europäischen Kommission zur Umsatzsteuerlücke. wie wich­
tig eine aktive Teilnahme an den bestehenden EU-weiten Maßnahmen 
im KampF gcgen Umsatzsteuerbetrug ist. Auch wenn die Angaben zur 
Umsatzsteucrlücke nicht nur auf Betrugsmaßnahmen zurückzufUh­
ren waren. waren sie ein entscheidender Indikator dafUr. dass natio­
nal und international Handlungsbedarf bei der Umsatzsteuerbetrugs­
bekämpFung bestand. 

Der R H  wertete den EU-weiten Ansatz der Umsatzsteuerbetrugsbe­
kämpfung und die Bemühungen der Europäischen Kommission um 
eine bessere bchördliche Verwaltungszusammenarbeit als unverzicht­
bares Mittel. um in angemessener Weise auF den Umsatzsteuerbetrug 
in der EU zu reagieren. Er erachtete allerdings die Beseitigung der in 
TZ 13 rr. dargestellten U msetzungsprobleme, wie z.B. InFormations­
austausch mit Excel-Dateien. Mehrfachmeldungen. Rückmeldungen 
(siehe TZ 13 rr.), als Voraussetzung fUr ein funktionierende Euro­
ftsc-Nctzwerk. 

Er teilte weiters die Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofes. 
wonach die EU-Mitgliedstaaten der Verwaltungszusammenarbeit eine 
höhere Priorität ei nräumen sollten. 

J ( I)  Mit Verordnung (EU) Nr. 904/2010 über die Zusammenarbeit der 
Verwalrungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auF dem Gebiet 
der Mehrwertsteuer richtete die EU u.a. das Netzwerk Euroflsc c in;  die 
maßgebenden Bestimmungen (Art. 33 bis 37) waren ab dem I .  Novem­
ber 2010 anwendbar. Eine verpflichtende Teilnahme der EU-Mitglied­
staaten an den Euroftsc-Arbeitsbereichen1 sah die Verordnung nicht 
vor. 

In den Erwägungsgründen der Verordnung war ausgefUhn, dass sich 
auFgrund der in .jüngster Zeit gewonnene(n] prakt ische[nl ErFahrung mit 
der Anwendung der [zuvor geltenden] Verordnung (EG) Nr. 1798/2003" 

1 siche Glossar zu MEuroflSC" 

8 Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 des Rates vom 7. Oktober 2003 Ober die Zusammen­

arbeit der Verwallungsbchördcn auf dem Gebiet der Mehrwensteuer: ABI. 2003 L 264 

S. I fT. 

Bund 2015/ 1 1  
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Bund 2015/ 1 1  

im Rahmen der Bekämpfung des Karussellbetrugs' gezeigt habe, .dass 
es rur eine wirksame Betrugsbekämpfung in bestimmten Fällen unab­
dingbar ist, einen Mech.nismus rur einen wesentlich schnelleren Infor· 
mationsaustausch einzurichten, der viel weitergehende und gezieltere 
Informalionen umfasst". Es "sollte im Rahmen dieser Verordnung für 
alle Mitgl iedstaaten ein dezentralisiertes Netzwerk ohne RechlSpersön­
lichkeit mit der Bezeichnung .Eurof,sc· gesch.ITen werden, das die mul­
tilaterale und dezentrale Zusammenarbeit zur gezielten und schnellen 
Bekämpfung besonderer Betrugsfalle fördert und erleichlert."9 

Im Rahmen vOn Eurof,sc hatten die EU-Mitgliedstaaten 10 

"ein mull.ilaterales Frühwarnsystem" einzurichten [siehe Glossar 
unter Eurof,sc), 

"den raschen multilateralen Austausch von gezielten Informatio­
nen [ .. .  )" zu _koordinieren" [siehe TZ 12 ff.) und 

"die Arbeit der Euroflsc-Verbindungsbeamten l l  der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten in Reaktion auf eingegangene Warn meldungen- zu 

"koordinieren" (siehe TZ 8). 

(2) Die genannte Verordnung hatte allgemeine und unmittelbare Gel­
tung in allen EU-Mitgliedsta.len. In Österreich waren keine weile­
ren rechtlichen Umsetzungsakte norwendig und erfolgten auch nicht. 

(3) Eurof,sc verfügte über kein eigenes Budget. Die norwendigen Perso­
nalressourcen rur die Teilnahme am Netzwerk stellten die EU-Mitglied­
staaten zur VerfUgung; dies war auch in Österreich der Fall (siehe TZ 8). 

Neben der logistischen und technischen Unterstützung von Eurof,sc 
übernahm die Europäische Kommission auch sämtliche Reisekosten 
(bspw. Flug-, Bahn- und Nächt igungskosten, Taggeld) der Eurof,sc­
Verbindungsbeamten für die Teilnahme an den ArbeilSsitzungen. Diese 
Kosten wurden im überprüflen Zeitraum über das EU-Programm Fis­
calis12 abgerechnet. Für Österreich f,elen im Zeitraum I .  Februar 2011 
bis 3 1. Dezember 2013 Kosten i.H.v. rd. 3\.000 EUR an. 

• Erwägungsgründe Verordnung (EU) Nr. 904/20'0 
10 An. JJ Verordnung (EU) Nr. 904/20'0 
11 In Ösu�:rreich waren vier wEuroflse-Verbindungsbc:amle/Euronsc liaison Officials (ElO)" 

benannl worden: von diesen war einer :tusätzlich für die nationale Koordination sämt­
licher T:itigkeiten in d('n Arbcitsberckhen veranlwonlich und daher als _Euroflsc Nali­
onal U3ison OffldallENlOt tälig. 

12 siehe Glossar 

415  
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IT -Plattform für 
Eurofisc 

416  

4.1 Die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten mit der Europäischen 
Kommission i.Z.m. Euroflsc konzentrierte sich v.a. auf logistische und 
technische Unterstützung. Die Europäische Kommission stellte den EU­
Mitgliedstaaten ein gesichertes Netzwerk zur Datenübermittlung zur 
Verfügung und richtete eine Serverplattform ein (CI RCAßCI I ]  Ei n Teil­
bereich dieser Plattform diente dem Informationsau tausch für Euro­
flsc. Die Europäische Kommission selbst hatte jedoch keinen Zugang 
Zu den ausgetauschten Informationen. 

Die Euroflsc-Arbeitsbereich-Koordinatoren 14 erteilten die IT -Zugangs­
berechtigungen bzw. -profile für CIRCAßC und ermöglichten damit 
Zugang zu personen bezogenen Daten. Sie kontrollierten nicht regel­
mäßig die Aktualität dieser Zugangsberechtigungen hinsichtlich der 
unterschiedlichen Rollenvergaben (wie z.B. Lese- oder Schreibberech­
tigung; Anzahl der Arbeitsbereichei. Weiters war weder eine regelmä­
ßig aktualisierte Liste der nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten 
vorhanden noch eine kontinuierlich geführte Übersicht über die Tei l­
nahme der EU-Mitgliedstaaten an den einzelnen Arbeitsbereichen (z.B. 
hinsichtlich ihres Observer-Statusl. In Österreich kam e im überprüf­
ten Zeitraum zu keinen Änderungen bei den gemeldeten Euroflsc-Ver­
bindungsbeamten ; die Teilnahme an Euroflsc erfolgte darüber hinaus 
seit Beginn des Netzwerks in  sämtlichen Arbeitsbereichen. 

4.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Berechtigungen für die EU­
Serverplattform (CIRCAßCI sowie die Liste der nationalen Euroflsc­
Verhindungsbeamten nicht zentral verwaltet wurden, so dass ein 
gesamthafter Überblick und eine Kontrolle - v.a. im Hinblick auf den 
Datenschutz - erschwert waren. 

Der RH empfahl dem BMF darauf hinzuwirken, dass Berechtigungen 
rur die EU-Serverplattform (CIRCAßCI i.Z.m. Euroflsc sowie die Liste 
der nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten über den Vorsitzenden 
von Euroflsc direkt verwaltet und in regelmäßigen Abständen auf ihre 
Aktualität kontrolliert werden, um eine unangemessene Verwendung 
der Daten zu verhindern und einen sicheren Datenzugang zu gewähr­
leisten. Dazu wäre es zweckmäßig, wenn die EU-Mitgliedstaaten dem 
Vorsitzenden von Euroflsc zumindest halbjährlich die aktuellen Nut­
zungsberechtigungen und Namenslisten der nationalen Euroftsc-Ver-

1 1 siehe Glossar 

1 4 Die: Euroflsc-Arbcitsbereich-KoordinalOren wurden von den Euroflsc-Verbindungsbe­

amten mit einfacher Mehrheit rür cin Jahr bestellt (maximal wafen zWl'i Folgemandate 

ruf denjc::weiligen Arbcit:sbcreich möglich). Sie waren rur die Zusammtnslt,>l\ung und 

Abgleichung dc::r ausgC::l,auschlen Informationc::n (Wamrntldungen) durch die euroflsc­

Vt'rbindungsbeamten veranlwonlich und stellten pro ArlKltsbf'rtith die zusammengc::­

fUgten lnfonnaliont'n auf der �rverplal1fonn CIRCABC zur V<,rfügung. 

Bund 2015/ 1 1  
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bindungsbeamten übermitteln, um etwaigen Datenzugriffen von nicht 
(mehr) autorisierten Personen entgegenzutreten. 

4.3 Das BMF rei/le ill seiner Stellungnahme mit. dass es in der Veralll'Wor­

lung d"r einzelnen EU-Milgliedslaalell /iege, die Zugriffsbercchligungell 

der 6gemm Eurojisc-Vcrbindullgsbeomlen zu prüf"n und lIolwe"dige 

Ä rlderungell zu vera'llassclI. Mit NOllember 20/4 sei VOll de-r Eurojisc­

Präsidelllin ei'le aktualisierte Lisre der Eurojisc-Tei/ne/llner erstellt und 

in CfRCABC impleme-Iltien worden. Der Aktualisierung sei eine schrift­

liche Umfrage b6 deli EU-Mitg/iedsraolfn voraligega'lgt'll. Nach A 'lsidu 

des BMF seien da/ler die Empfelllullgell de RH umgesetzt. 

4.4 Ocr RH entgegnete dem BMF, dass die zuletzt im November 2014 
erfolgte Aktualisierung der Euroflsc-Tcilnehmerliste noch keine 
direkte Verwaltung und regelmäßige Kontrolle bzw. Aktualisierung 
der IT -Zugänge impl iziert. In bestimmten Abständen wiederkehrende 
Zugangskontrollen für die IT -Serverplaltform und die laufende Über­
prüfung der Teilnehmerlisten auf deren Aktualität spielen aber ins­
besondere für die funktionierende In formations- und Datensicherheit 
innerhalb des Euroflsc-Netzwerks eine wicht ige Rolle. Der RH hielt 
daher seine Empfehlung weiter aufrecht. 

5.1 I m  Rahmen der Netzwerktätigkeit fanden zahlreiche Arbeitssitzungen 
statt (z.B. der Euroflsc-Arbeitsbereich-Koordinatoren, der einzelnen 
ArbeilSbereiche. Vollversammlungen). Dabei unterstützte die Euro­
päische Kommission die EU-Mitgliedstaaten durch Übermittlung der 
Tagesordnungen bzw. Einladungen; bei Bedarf leitete sie auch die Sit­
zungen. 

In der Euroflsc-GeschäftsordnunglS war festgelegt, dass die Sitzungen 
zu protokollieren sind, es gab aber keine Vorgaben zu Form und Zeit­
nähe der Erstellung bzw. Überminlung an die EU-Mitgliedstaaten. 
OfflZielle Sitzungsprotokolle lagen nur zum Teil vor. teilweise bestan­
den diese bloß aus P räsentationsunterlagen ; deshalb waren Diskussi­
onsverläufc und Beschlüsse nicht nachvollziehbar. 

5.2 Ocr RH wies kritisch daraufhin, dass Diskussionsverläufe und Beschlüsse 
aufgrund der uneinheitlichen Protokollflihrung bei den Arbeitssit­
zungen von Euroflsc nicht nachvollziehbar waren. Entsprechend der 
Euroflsc-Geschäftsordnung waren sämtliche offlZielle Arbeitssitzungen 
zu protOkollieren;  diese Protokolle sollten bei der jeweils folgenden 
Sitzung von den Teilnehmern beschlossen werden. 

tli Rules of ProcC'dure ror Euroflsc vom 10. November 2010 
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Er empfahl dem BMF daher. darauf hinzuwirken. dass bei jeder Euro­
flsc-Sitzung Protokolle geruhrt. diese möglichst zeitnah zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten ausgetauscht und bei der jeweils folgenden Sit­
zung beschlossen werden. um die Diskussionsverläufe und Beschlüsse 
nachvollziehbar zu machen. 

5.l Das BMF teilte in seiner Stelllwgnall l1le mit. dass die Protokolle in 

den einzr/nen Arbeitsbereichen und von den einzelnen Koordinatoren 

in ulllersehiedlicher Weise - jedoch in Abstimmung mit den Mitglie­

dern der Arbeitsbereiche - gefiihrt worden seien. weil es keine Regeln 

fiir die Protokolle der A rbeitssirzungen gebe. Während der Zeit der 

Leitung des Arbeilsbereiehes ] sei durch den österreich i ehe'l Verbin­

dungsbeamten fiir jede Sitzung ein Protokoll in Form einer Power­

point-Präsentation angefertigt worden. Daneben sei zumindest von 

österreiehiseher Seite fiir jede Arbeitssitzung in jedem Arbeitsbereich 

ein Protokoll erstellt lind auch dem RH vollständig Ilorgelegt worden. 

Daraus seien sehr wohl alle wesentlichen Beschlüsse ersichtlich. Eine 

Durellsicht der im Jahr 2 0 1 4  starrgefundencn Arbeitssitzungen habe 

gezeigt. dass in jedem Arbeitsbereiell lind JUr die Eurofise-Group 

Protokolle angefertigt worden seien ulld über CIRCABC dcn Teilneh­

Illern zur Einsicht und Stellungnahme zur Verfügung stünden sowie 

beim folgenden Meeeing angellOmmen würden. Narlr Ansiehe des BMF 

seien daher die Empfehlungen des RH umgesetzt. 

5.4 Der RH erwiderte dazu. dass das Protokollieren von Arbeilssitzungen 
prinzipiell dazu dient. Vorgänge und Diskussionsverläufe zu rekonstru­
ieren bzw. getroffene Beschlüsse zu dokumentieren. Er wies auf Art. I J 
der Eurofl c-Geschäftsordnung I_Rules of Procedure for Euroflsc-) hin. 
wonach ftir jede Euroflsc-Sitzung eine Sirzungsniederschrift (_Minutes-) 
anzufertigen und in der darauffolgenden Sitzung zu beschließen war. 
Daher waren weder _Powerpoint-Präsentalionen- noch _Protokolle­
durch einen nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten - im Sinne der 
Euroflsc-Geschäftsordnung - geeignet. getToffene Beschlüsse und Dis­
kussionsverläufe nachvollziehbar und schriftlich zu dokumentieren 
sowie ein objekt ives Bild über deren Verlauf zu zeichnen; der RH hielt 
daher seine Empfehlung weiter aufrecht. 

6. 1 ( 1 )  Die Einrichtung des Euroflse-Netzwerks zielte v.a. auf die Förde­
rung der multilateralen Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten durch 
den raschen Austausch gezielter Informationen rur eine schnellere 
Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrugsfallen ab. 

(2) Die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission hatten 
u.a. das Fun ktionieren der Verordnungs-Regelungen zu Eurof. c zu 

Bund 2 0 1 5/ 1 1 
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prüfen und ZU bewerten. Die Europäische Kommission haue die Erfah­
rungen der EU-Mitgliedstaaten zusammenzuFassen, um das Funktio­
nieren dieser Regelungen zu verbessern. Die EU-Mitgliedstaaten haUen 
der Europäischen Kommission hierflir sämtliche verfligbaren sach­
dienlichen InFormationen sowie eine Liste mit statistischen Angaben 
zu Übermiltcln.16 

Die Europäische Kommission halte weiters dem Europäischen Par­
lament und dem Rat bis spätestens I. November 2013 und anschlie­
ßend alle fünf Jahre Bericht über die Anwendung dieser Verordnung 
zu erstatlen. 1 7 Der erste Bericht lag am 12. Februar 2014 vor. 18 Die 
Europäische Kommission vertrat darin die Ansicht, da s Risikoanalyse 
und Feedback Schlüsselbereiche seien, in denen sich Verbesserungen 
erzielen ließen, durch: 19 

eine verbesserte Risikoanalyse, um das Datenvolumen besser zu ftl­
tern und nur Verdachtsfalle auszutauschen sowie das große Infor­
mationsvolumen zu verringern Isiehe auch TZ 8 rr.) ;  

die Entwicklung einer gemeinsamen Risikoanalyse auf  Euroftsc­
Ebene; 

die verstärkte Verwendung der MIAS-Datenbank flir Zwecke der 
Risikoa nalyse; 

die Einrichtung eines prompten und klaren Feedback-Mechanis­
mus; 

ein verstärkter Einsatz von Rückmeldungen, um Risikoanalysen zu 
verbessern; 

die verstärkte Einleitung von Prüfungen auf Basis der von Euro­
f\Sc erhaltenen Informationen, um U msalZsteuer-ldentiflkations­
nummern fli r ungültig zu erklären. 

16 An, 49 Verordnung (EU) Nt. 904(2010 
1 7  An. S9 Verordnung (EU) Nt. 904/2010 
18 Bericht der Europäischen Kommission an den Ral und das Europäische Parlamenl 

vom 12. Februar 2014 über die Anwendung der Verordnung (EU) Nt. 904/2010, 
COM(2014) 71 final. Darüber hinaus berichlcte die Kommission Ober die gesetzten 
Maßnahmen bei der Bekämpfung von UmsalZSlcuerbetrug u.a. im jährlichen EU­
Bf'lrugsbekämpfung..'iberkhl. Berichl der Europäischen Kommission an das Europä· 
ische P3rlament und den Rat - chutz der finanziellen Intcf'CSsen der EU - Betrugsbe· 
kämpfung Jahresbericht 2012. Kapitel 4.1 .6. Bek.ämpfung des Mehrwensteuerbctrugs, 
COM (2013) 548 final. 

" COM(2014) 71 final. S. 14 f. 
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Weiters merkte die Europäische Kommission in ihrem Bericht an, dass 
.die meisten Mitgliedstaaten scheinbar keine systematische interne 
Bewertung durchfUhren, sondern ihre Sclbstbewerrung einzig und 
allein auf die jährlichen Statistiken sWtzen, die sie der Kommission 
zu l iefern haben".20 

(3) Die Verordnung selbst sah keine Indikatoren und quantiflzier- bzw. 
messbaren Ziele für Euroflsc vor; ebenso wenig beschlossen die teilneh­
menden EU-Mitgliedstaaten bislang Zielvorgaben. Eine Evaluierung 
des Netzwerks hinsichtlich seiner Erfolge und Wirkungen erfolgte auf 
europäischer Ebene nicht. Daher konnte die Europäische Kommission 
in ihrem Bericht vom Februar 2014 auch keine Au agen zu konkreten 
Wirkungen von Euroflsc seit der Einrichtung des Netzwerks tät igen. 

(4) Auch auf nationaler Ebene waren bislang keine quantiflzicr- bzw. 
messbaren Zielvorgaben für die Teilnahme am Netzwerk durch das 
BMF bzw. durch den nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten den­
niert worden. Aufgrund der fehlenden nationalen Zielsetzungen ana­
lysierte das BMF auch die Wirkung der Teilnahme an Euroflsc nicht. 
Überblicksmäßig erfolgte eine Dokumentation von Einzelerfolgen und 
national gesetzten nank .ierenden Maßnahmen in den Geschäftsberich­
ten der öSlerreichischen Steuer- und Zollverwaltung und in den jähr­
lichen Belrugsbekämpfungsberichten des BMF.2t 

6.2 Der RH wies darauf hin, dass die EU bisher keine Evaluierung von 
EuroflSc hinsichtlich der Erfolge und Wirkungen vornahm. Er hielt 
kritisch fest. dass auch das BMF die Teilnahme Österreichs am Euro­
flsc-Netzwerk bislang nicht evaluierte und auch keine Indikatoren 
sowie quantiflzier- bzw. messbare Ziele defmierte. Damit waren dem 
BMF - neben einer al l  rall igen Präventivwirkung - mögliche Erfolge 
und Wirkungen der Teilnahme an Euroftse nicht bekannt. Auch eine 
Kosten-Nutzen-Analyse erfolgte nicht. In weiterer Folge fehlten der 
Europäischen Kommission wertvolle Informationen aus Österreich über 
die Arbeitsweise und Efftzienz von Euroflsc. 

Der R H  empfahl dem BMF, die Teilnahme Österreichs am Euroftsc­
Netzwerk so rasch wie möglich zu evaluieren. um den innerstaatli­
chen Nutzen sowie die Erfolge und Wirkungen für die Umsatzsteuerbe­
trugsbekämpfung erheben sowie eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellen 
zu können. Hierzu wären aussagekräftige Indik.atoren und nationale 

10 COMI20t 41 7t fln,l. S. 16 
I I  I.B. ßMF. Geschäftsb(richt d�r österreichischen Sicuer- und Zollverwaltung 201 1 ;  

Bericht drr öSIC'michisrhen SIt'uer- und Zollverwaltung übrr die Ergebnis.-'ie: und Ent­
wirkJungen der 8C'lrugsbtkämpfung. 2011 , 2012 und 201) :  U msauslC'ucrbC'trugsbt-­
kämpfungsv<rordnung. 8GB\. tI Nr. 169/201 ). 

Bund 2015/ 1 1  
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Ziele zu definieren, die in regelmäßigen Ab tänden hinsichtlich ihrer 
Aktualität, ihrer Umsetzung und ihrer Wirkungen evaluien werden. 
Weiters wäre der Europäischen Kommission über die erzielten Evalu­
ierungsergebnisse zu berichten. 

6.3 Das BMF leille in einer Slellungnahllle lIIil, dass Eurojisc als Früh­

wanrsyslem zur Aufdeckung aklil'er oder Ileu in Belrugskreisläufe ein­

Irelender Missing Trader konzipier/ sei. Das Ziel, große Schäden durch 

Umsalzsleuerbclrug zu verhindcm, würde prävellliv erreich I, o/Ille dass 

es zu nennen werlen (messbaren) Abgabellllarliforderungen komme. 

Daher werde keine Möglichkeil einer inlwollen Koslen-Nulzcn-Alw­

Iyse geselren. 

A uf europäischer Ebene beschränke sich die Evaluierung derzeil auf 

die Anzahl der ausgelauschlen Dalenzcilen und die Klassifizierung der 

vom Dalenauslausch belroffenen Unlemehmen. Aus narionaler Sirll/ 

erschienen Ziel{wer/)vorgaben zu die en DOlen nach derzeiligem Sland 

weder sinnvoll noch zielfohrelld. Das eh ließe jedoch nichl aus, dass 

aus den nOlionalen und europoweilen Erfahrungen in den nächslen 

Jahren Ziele ell/wickell werden kÖlllllen. Der öSlerreichische Beil rag 

zum Eurojisc-Johresberichl, der von der Präsidenlin an die Europä­

ische Kommission und all deli Sländigen Aus chuss für die Zusam­

menarbeil der Verwallungsbchörden (SCAC) zu übermiueln sei, erfolge 

über eillen von den Arbeilsbereichs-Koordinaloren ausgearbeilelen Fro­
gebogen. Ein gesonder/er Evaluierungsberichl ÖSlerreichs an die Euro­

päische Kommi sion ci nichl vorgesehen. 

6.4 Der RH verblieb bei seinen Empfehlungen. weil das Euroflsc-Netzwerk 
neben einer präventiven Wirkung v.a. auch auf eine schnellere Aufde­
ckung von Umsatzsteuerbetrug, insbesondere Karussellbetrug - durch 
den raschen und zielgerichteten Informationsaustausch - abzielt. Aus 
Sicht des RH wären hier Erfolge und Wirkungen aufgrund der Teil­
nahme am Netzwerk mittels geeigneter Indikatoren zu quantifIZieren 
und messen;  dies insbesondere vor dem Hintergrund. dass die Teil­
nahme auf nationaler und auf EU-Ebene Ressourcen bindet (bspw. rr­

Ausstattung. nationale Euroflsc-Verbindung beamte). 

Die Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse generien darüber hinaus 
einen Mehrwen. weil neben den Kosten auch der Nutzen in vergleich­
barer Form aufgezeigt wird. Diese Informationen wären in weiterer 
Folge auch rur die Europäische Kommission rur ihre Berichterstattung 
über das Funktionieren der Verordnungsregelungen zu Euroflsc von 
Interes e und zweckmäßig. 
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7 Mit Aufgaben i.Z.m. Euroflsc waren mehrere Einheiten in der Abga­
benverwaltung befasst: 

- Zentralleitung BMF (Ableilung lV!3 - Berrugsbekämpfung Steuer 
und Zoll) (siehe TZ 8), 

- Steuerfahndung (siehe TZ 8), 

- Finanz- und Zollämter (siehe TZ 9), 

- Großbetriebsprüfung (siehe TZ 10) und 

- Risiko-, Informations- und Analysezentrum (siehe TZ 1 1 ). 

(I) Euroflsc-Verbindungsbeamte 

8.1 Im BMF war die Abteilung IV!3 (Betrugsbekämpfung Steuer und Zoll) 
zuständig für die strategische Betrugsbekämpfung im Steuer- und Zoll­
bereich sowie für die internationale Zusammenarbeit, insbesondere im 
EU-Bereich (z.B. OLAF. Euroflsc). 

Für die Teilnahme Österreichs an Euroflsc bestimmte das BMF vier Mit­
a rbeiter der Finanzverwaltung als Euroflsc-Verbindungsbeamte; einer 
davon war zudem ftir die nationale Koordination sämtlicher Tätig­
keiten in den Arbeitsbereichen verantwonlich und daher als nationaler 
Euroflsc-Verbindungsbeamter auch im Rahmen der Euroflsc-Treffen 
der teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten flir Österreich stimmberechtigt. 
Dieser hatte zudem bis Ende 2013 die Funktion des Euroflsc-Arbeits­
bereich-Koordinators für den Arbeitsbereich 3 (Steuerbetrug im Zoll­
verfahren 42) inne. Auf operativer Ebene wurde er bei seinen Tätig­
keiten für Euroflsc durch eine Mitarbeiterin des Central Liaison Office 
for International Cooperation (CLO) unterstützt. Er war ebenso wie die 
Mitarbeiterin des CLO in der Steuerfahndung angesiedelt. 

Bund 2015/ 1 1  
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Detailliene Zeitaufzeichnungen der Mitarbeiter. die mit Euroflsc-Auf­
gaben betraut waren. konnte das BMF nicht vorlegen;  der RH erhielt 
lediglich Schätzwene von den betroffenen Bediensteten: 

Tabelle 2: Personalressourcen Eurofisc-Netzwerk - Zentralleitung BMF und Steuerfahndung 

BMF Zentralleitung und Steuerfahndung 

Eurofisc National Liaison Official 

in Köpfen 

1 

Zeitaufwand 

ca. 80 '10 

je < 10 '10 

ca. 50 '10 

Eurofisc Liaison Official 

Mitarbeiterin (LO 

QueU.: BMf 

Bund 2015/11 

3 

1 

Die Aufgaben des nationalen Eurofosc-Verbindungsbeamten (ENLO) 
bzw. der weiteren Verbindungsbeamten (ELO) waren nicht näher def,­
nien bzw. dokumentien. Eine aktuelle Arbeitsplatzbeschreibung für 
den nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten befand sich in Ausar­
beilung; in den Arbeitsplatzbeschreibungen der weiteren Mitarbeiter 
waren die Aufgaben in Bezug auf Euroflsc nicht dargestellt. 

(2) Koordinationsstelle rur multilaterale Kontrollen (MLC) im BMF 

Die Koordination der multilateralen Kontrollen (MLC)22 war im BMF 
in der Abteilung lVI) angesiedelt. Die Zusammenarbeit zwischen dem 
nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten und der Koordinatorin für 
multilaterale Kontrollen war nicht geregelt; die Abslimmung aktivi­
täten erfolgten vorrangig informell. 

In der EU waren mult ilaterale Kontrollen ein nützl iches In trument. 
um auf bestimmte grenzüberschreitende Betrugsfalle schnell und weni­
ger bürokrati ch reagieren zu können. In den Jahren 201 1  bis 2013 
fanden EU-weit durchschninlich 45 multilaterale Kontrollen pro Jahr 
statt. Laut dem europäischen Aktionsplan zur Umsatzsteuerbetrugs­
bekämpfung und dem Bericht der Europäischen Kommi si on über die 
Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 war eine verstärkte 
Nutzung und Einleitung von multilateralen Kontrollen durch Euro­
flsc erwanet worden. 

In Österreich wurden im überprüften Zeitraum (201 1 bis 2013) bis zu 
vier multilaterale Kontrollen i.Z.m. der U msatzsteuer pro Jahr begon-

U MlC sind slmuhan(' Pn.lfungt'n dc:r slcut'rtich('n Situation ('lnt'S oo('r ml:h�rtr StC\Jer­
pnlChtlgt'f durt'h zwri odt'r mehrert' EU-Mitgliffislaaten jew('ils in ihrrm lfoh('lIsgt'­
bitt. 
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nen. Dabei nahm Österreich entweder die Rolle als Initiator oder als 
teilnehmender EU-Mitgliedstaat ein: 

Tabelle 3: Multilaterale Kontrollen (MLC) mit Beteiligung Österreichs; 2011 bis 2013 

2011 2012 2013 

begonnene MLC mit Beteiligung Österreichs Anzahl 

Österreich als Initiator 1 1 2 

Österreich als teilnehmender EU-Mitgliedstaat 1 3 1 

QueUe: BHF 

Die insgesamt neun multilateralen Kontrollen der Jahre 201 1  bis 201 3  
mit Beteiligung Österreichs standen in keiner Verbindung zur Teil­
nahme Österreichs an Eurofisc. Die vOm RH geprüften Finanzämter 
gaben hierzu U.3. an, dass es .. ohne zusätzliche Ressourcen schwie­
rig sei, multilaterale Kontrollen in jährliche Prüfprogramme zu inte­
grieren, dass die Teilnahme bzw. Initiierung flir die BetroITenen eine 
zusätzliche Arbeitsbelastung darstelle und der Nutzen zum Teil nur 
für die anderen beteiligten Mitgliedstaaten sichtbar sei". 

(3) Central Liaison OITIce for International Cooperation (CLO) 

Über das bei der Steuerfahndung eingerichtete CLOH erfolgten 201 1  
bis 201 3  im Rahmen der internationalen Amtshilfe nachstehende Aus­
kunftsersuchen oder Spontan informationen: 

Tabelle 4: Auskunftsersuchen und Spontaninformationen über das (LO; 2011 bis 2013 

2011 

2012 

2013 

QueUen: ClO; RH 

424 

Auskunftsersuchen Spontaninformationen 

Eingang Ausgang Eingang Ausgang 

Anzahl 

1.341 828 246 527 

1.513 679 306 158 

1.539 552 197 215 

Bislang erfolgte in Österreich kein automatisierter Abgleich und keine 
gemeinsame elektronische Auswertung der Informationen von Eurofisc 
und jenen der Auskunft ersuchen und Spontaninformationen des CLO. 

n Das CLO war U.3. für den Informationsaustausch mit anderen Staaten im Rahmen von 
Amt.shiJr('vtrfahrt'n zusländig. 

B u n d  2015/ 1 1  
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8.2 [ 1) Der R H  hieh kritisch res!. dass die nationalen Aurgaben der Euro­
rtsc-Verbindungsbeamten nicht näher derlnien waren, keine aktuellen 
Arbeitsplatzbeschreibungen vorlagen und aurgrund der rehlenden Res­
sourcenaufzeichnungen kein aussagekrärliger Gesamtüberblick über 
die Kosten der Teilnahme an Eurort c gegeben war. 

Der R H  emprahl dem BMF, im Hinblick aur eine eITektive Steuerung 
die Aurgaben und Verantwonl ichkeiten der Eurortsc-Verbindungsbe­
amten zu derlnieren und f1ir die damit verbundene Aurgabenerfullung 
zu sorgen sowie die jeweiligen Arbeitsplatzbeschreibungen zu aktuali­
sieren. Die Funktionen wären in der jeweils aktuellen Ge chäfts- und 
Personaleinteilung des BMF auszuweisen. Darüber hinaus wären die 
Aurgaben und Verantwonl ichkeiten der [nationalen) Eurort c-Verbin­
dungsbeamten in das Organisationshandbuch24 des BMF zu überneh­
men. Dadurch würde sich die Wahrnehmung des Eurortsc-Netzwerks 
durch die Mitarbeiter der nachgeordneten Dienststellen [z.B. Finanz-. 
Zollämter) erhöhen. 

(2) Der RH hielt weiters kritisch rest, dass bislang die Abstimmungs­
prozesse zwischen der Koordination teile ftir multilaterale Kontrol­
len im BMF [Abteilung IV!3) und dem nationalen Eurortsc-Verbin­
dungsbeamten in der Steuenahndung überwiegend inrormell und ohne 
Dokumentation enolgten. Zudem zeigte die Analyse der multilate­
ralen Kontrollen der Jahre 2011 bis 2013 mit Beteiligung Ö terreichs. 
dass die Teilnahme Österreichs an Eurortsc bisher keine Zunahme die­
ser Kontrollen bewirkte. 

Um den EU-Erwanungen nach einer Verstärkung der multilateralen 
Kontrollen durch Eurortsc besser entsprechen zu können. emprahl der 
RH dem BMF, ftir eine sy tematische Zusammenarbeit [bspw. durch 
regelmäßige Kontakttre ITen) zwischen der Koordinationsstelle ftir mul­
tilaterale Kontrollen im BMF und dem nationalen Eurortsc-Verbin­
dungsbeamten zu sorgen und die zu dokumentieren. 

(3) Der RH hieh weiters kritisch rest. dass das BMF Inrormationen aus 
unterschiedlichen Quellen - Eurortsc und Amtshilreanrragen über das 
CLO - nicht automati ien zusammenflihne und gemeinsam elektro­
nisch auswenete. 

Der RH emprahl dem BMF daher, die Zusammenarbeit de nationalen 
Eurortsc-Verbindungsbeamten mit dem CLO zu verstärken. Darüber 
hinaus wären die Inrormationen aus Eurortsc und AmtshiIreanfragen 
über das CLO regelmäßig elektronisch abzugleichen. um die Risiko-

24 Das Organisationshandbuch ist �m Erlass des 8MF und aktualisicn und crganzi gt'mäR 

sdncT Präambel dir btstchrndrn Dirnst- und OrganisationsvofS("hriften. 
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analyse zu verbessern und die ausgetauschten Inrormationen men­
gen- und qual itä15mäßig zu optimieren. 

8.3 ( I )  Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, da s von den vier Mit­

arbeitem der FinanzvenIJaltung lediglich der nationale Verbindungs­

beamte durch die Eurofisc-Agenden operativ und vollzeitlich und eine 

Mitarbeiterin des CLO mit 50 % au gda tet ei. Bei den anderen Ver­

bindungsbeamten seien die Eurofisc-Agenden vom Aufwand her nicht 

berücksich t igu ngs rdeva n t. 

Die Arbeitsplatzbeschreibung für den natiOl1Olen Verbindungsbeam­

ten sei im Rahmen der geplanten Reorganisation der Steuerfahndung 

erstellt worden, liege derzeit im Hinblick auf die Bewertung im Bun­

deskanzleramt und sei dem RH vorgelegt worden. 

Die Geschäfts- und Personaleinteilung des BMF weise Eurojisc als Teil 

der intemotionalen Zusammenarbeit auf EU-Ebene explizit auS. Eine 

personenbezogene Alifijlrrung aller illlemationalen Gremien, in die Mit­

arbeiter der Abteilung für Betrugsbekämpjilllg entsandt seien, würde 

den Rahmen der Geschäfts- und Persoltaleinteilung des BMF sprengen. 

Die Funktionsweise IIon Eurojisc. einschließlich der VOll den Finanz­

ämtem enuartetell AktivitäteIl, sei im Orgallisationshandbuch ausführ­

lich dargestellt ulld geregelt. 

(2) Das BMF wies in seiller Stellungnahme darauf hin, dass die Tar­

sache, dass es bislang zu keinem Anstieg ml IImsatzsteuerbezogenen 

Multilaterale" Kontrollen (MLC) gekom",ell sei, nicht an  ciller feh­

le"den Komm.lllikatiOlI zwisr/lerr dem Eurofisc-Verbind'lIIgsbeamten 

und der KoordirlOtionsstelle [ur MLC im BMF, sondem darml gelege'l 

sei, dass die in Eurojisc aufscheinelIlIen Fälle eine Aktivität in Rich­

rung MLC bisher nir/lt gerer/ltfertigt hätTen. Eine derartige Vor-Abstim­

mung zwischen den beteiligten Personen aujiIJändig zu dokumClllie­

ren, erschiene überzogen und nicht zweckmäßig. Für die Abstimmung 

in konkreten Fällen, jiir die eine MLC ins Auge gefasst werde, gebe es 

ab 201 5 eine regelmäßige und dokumentierte Abstimmung zwiscl.CI' 

der MLC-Koordination und dem Eurojisc-Verbindungsbeamten. Nach 

Ansicht des BMF seieI' daher die Empfehlungen des RH umgesetzt. 

(3) Weiters teilte das BMF in seiner Stellungnahme mit, dass die auto­

matisierte Abstimmung von Euroji c- und CLO-Informatiol,en aufgrund 

der 'Illterschiedlicl,en Datenstruktur und den zur Verfügung stehenden 

IT-Tools nicht möglich sei. Mit der kurzfristig eher nicht zu erwar­

tenden Umsetzung der IT-Lös'lIIg für das CLO köllllle sich eine Ver­

bessenmg der Abstimmungsmöglichkeifell ergeben. Allerdings werde 
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- wie bisher - eille "hälldische" Abstimmullg im RahmeIl der vorhml­

denen Ressourcen unumgällglich seilI. 

8.4 ( I )  Der RH entgegnete dem BMF, dass die Bekanntgabe des Res our­
cenaufwands der (nationalen) Euroflsc-Verbindungsbeamten im Zuge 
der Überprüfung von den berroffenen Bediens!e!en erfolgte. Der in 
der Stellungnahme des BMF angeruhrte divergierende Wert rur den 
nationalen Verbindungsbeamten war daher mangels Unterlagen nicht 
nachvollziehbar. Er vermerkte weiters, dass die Ausweisung der Funk­
tionsträger im Zusammenhang mit Euroflsc-Aktivitäten im BMF-Orga­
nisationshandbuch bzw. in der Ge chäfts- und Persona1einteilung des 
BMF die Transparenz der Euroflsc-Ansprechpersonen rur die nachge­
ordneten Dienststellen erhöhen würde. Der RH verblieb daher bei sei­
nen Empfehlungen. 

(2) Die Beschreibungen des BMF ZU den bisherigen Eurolisc-Fällen, 
die keine Aktivität in Richtung MLC gerechtfertigt härten, ließen die 
vom RH getätigte Feststellung, dass die Abstimmungsprozesse zwi­
schen dem nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten und der Koordi­
nationssteIle für MLC im BMF überwiegend informell und ohne Doku­
mentation erfolgten, unberührt. Er ah daher die Bemühungen des 
BMF, ab 201 5  eine regelmäßige und dokumentierte Abstimmung zwi­
schen der MLC-Koordinarion und dem Euroflsc-Verbindungsbeam­
ten vorzunehmen, po itiv. 

[3) Trotz der vom BMF dargestellten - und dem RH durchaus 
bewussten - Schwierigkeiten bei der Umsetzung neuer IT -lösungen 
aufgrund von Ressourcenrestriktionen verblicb der RH bei seiner Auf­
fassung, dass ein elektronischer Abgleich der Informationen aus Euro­
fl c und au den Amtshilfeanfragen über das (LO die wirtschaftlich 
effIZienteste lösung darstellt, um die Ri ikoanalyse zu verbessern und 
die ausgetauschten Informationen mengen- und qualitätsmäßig ZU 

optimieren. 

9.1 ( I) In den Finanzämtern waren v.a. die Bctrugsbekämpfungskoordina­
toren mit Euroftsc-Agenden befasst. Sie waren die Ansprechpersonen 
des nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten ftir die Erstbeurteilung 
VOn Euroflsc-Warnmeldungen Isiehe TZ 1 2). Weitere Befassungen mit 
die en Fällen erfolgten in den Teams Betriebsveranlagungl-prüfung. 
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Der Daten- und Informationsaustausch zwischen dem nationalen Euro­
flsc-Verbindungsbeamten und den Finanzämtern erfolgte überwie­
gend per Mail. Allerdings fanden die organisatorischen Abläufe bis 
zum Frühjahr 2014 auf informeller Basis statt; erst während der Geba­
rungsüberprüfung des RH im März 2014 nahm das BMF die Prozesse 
i.Z.m. Euroflsc in das Organisationshandbuch des BMF auf. 

(2) Für den Arbeitsbereich ) (Steuerbetrug im Rahmen des Zollverfah­
rens 42) waren die Betrugsbekämpfungskoordinatoren und Auditoren 
der Zollämter eingebunden. Sie stellten dem RlA2S Basisdaten flir die 
Erstellung von RisikoproflIen zur Verfligung. Obwohl den Zollämtern 
damit eine zentrale Rolle im Arbeitsbereich ) zukam, hatte das BMF 
keinen direkten institutionalisienen Kontakt zwischen dem nationalen 
Euroflsc-Verbindungsbeamten und den Zollämtern vorgesehen. 

9.2 ( i )  Der RH stellte kritisch fest, dass das Euroflsc-Netzwerk erst im 
März 2014, also nach mehr als drei Jahren seit dessen Einrichtung, erst­
mals Erwähnung im Organisationshandbuch des BMF fand und bisher 
nicht ausreichend im Bewusstsein der Finanzämter veranken war. Eine 
Aufgabenbeschreibung des nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten 
fehlte allerdings nach wie vor (siehe TZ 8). Oies hatte auch Auswir­
kungen auf die österreich ische Umsetzung von Euroflsc (siehe TZ 16). 

Er empfahl daher dem BMF, künftig geänderte organisatorische Struk­
turen so rasch wie möglich im Organisationshandbuch des BMF zu 
berücksichtigen, dieses aktuell zu halten und damit u.a. die Umset­
zung von Euroftsc in Österreich sicherzustellen. 

(2) Der RH erachtete den unmittelbaren Informationsaustausch zwi­
schen dem nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten und den Finanz­
und Zollämtern als wichtige Grundlage daflir, direkt und rasch betrugs­
relevante Informationen auszutauschen, um die Wirkungen von 
Euroflsc zu erhöhen. 

Er empfahl dem BMF, die direkte Zusammenarbeit zwischen dem nati­
onalen Euroflsc-Verbindungsbeamten und den Zollämtern - wie bei 
den Finanzämtern - zu institutionalisieren, um einen raschen Aus­
tausch betrugsrelevanter Informationen zu geWährleisten und damit 
die Umsetzung von Euroflsc in Österreich zu verbessern. 

lS Das RIA war u.a. zur Unterstützung der Betrugsbekämpfung auf dC'm Abgabensektor 

(Steuer und Zolll tlilig. 
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9.3 (1) Das BMF teilte in seiner Srellungnalrme mit, dass den Finanz­

ämrenr Euroji c in besondere im Rahmen einer Vor tänderagung und 

bei diversen chulungsmaßnahmen präsentiert worden ei. Darüber 

hinaus sei jedem Ersuchen um Durclrfülrrung von Erhebu"ge" ein 

Merkblarr a"gesclrlossen wo rde" , in dem die Arbeirsweise von Eurojisc 

u"d die vom F;,ra"zamr durchzuführende" Maßltalllnen beschriebe" 

worden seiel/. Richtig sei, dass dadurch Eurojisc "ur va" jenen Mitar­

beitern wahrgenommen worden sei, die direkt damit beJa sr gewesen 

seieIl, 

(2) Weirers reilre das BMF in sei "er Stellungnahme mir, dass der Kon­

rakt von Eurojisc zu den Zollämrenr va ,r einem Verbindungsbeam­

ren im A rbeirsbereiclr 3 mir Zolllr inrergnmd im Rahmen des Risiko-, 

InJormations- u"d Analysezenrrums (RIA) geha/ren werde. Dieser Ver­

bi"dungsbeolltle sei mit Risikoanolyse u"d PrüJpla"erstellu"g für die 

Zollämrer betraur. 

9.4 Der RH erachtete eine zeitnahe Aurnahme der Aurgabenbeschreibung 
des nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten in das Organisarions­
handbuch des BMF weiterhin für zweckmäßig, um damit die nationale 
Umsetzung von Euroflsc sicherzustel len. Der RH wies daraur hin, dass 
zweck ra ehen Austausches betrugsrelevanter Inrormationen Kontakte 
eines Verbindungsbeamten mit den Zollämtern eine institutionalisiene 
Zusammenarbeit zwischen dem nationalen Eurorlsc-Verbindungsbe­
amten und den Zollämtern nicht ersetzen konnten. Der RH verblieb 
daher bei seiner Ansicht und hielt seine Emprehlungen aufrecht. 

10.1 Die Großbetriebsprürung war in die Abläure i.Z.m. Eurorlsc nicht insti­
tutional isien eingebunden. Sie berasste sich nur im Rahmen ihrer lau­
renden Prüfungen mit in Eurorlsc gemeldeten Verdachtsfallen. Darüber 
hinaus fühne die Großbetriebsprüfung Erhebungen nur aur Anregung 
einzelner Finanzämter durch (siehe TZ 1 7). Die Expeni e der Großbe­
t riebsprüfung blieb daher vielrach ungenützt. 

10.2 Der RH wies kritisch aur die nicht institutional isiene Einbindung der 
Großbetriebsprüfung in die Abläure und Prozesse von Euroflsc hin. Er 
erachtete es als unzweckmäßig, im Kampr gegen Umsatzsteuerbetrug 
aur die Expenise dieser Spezialeinrichtung der Finanzverwaltung zu 
verzichten. 
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Der RH empfahl dem BMF, jenen Beit rag, den die GroßbetriebSprü­
fung für eine effiziente Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs LZ.m. 
Euroflsc leisten soll, festzulegen und die daraus abgeleiteten Aufgaben 
und Zuständigkeiten im Organisation handbuch des BMF darzustellen. 

10.3 Das BMF teilte ill seiller tellullgllalrme mit, dass Daten aus dem Euro­

jisc-Nerzwerk zwischenzeitig ill die in/ente Risikoollolyse der GroBbe­

triebsprüfung ei'tjlieBell würden. 

11 Das Risiko-, Informations- und Analy ezentrum fühnejene Risikoana­
lysen durch, welche die Grundlage für die von Österreich an die anderen 
EU-Mitgliedstaaten übermittelten Informationen aus den Arbeitsbe­
reichen I bis J bildeten (siehe TZ 1 2). Der elektronische Datenaus­
tausch zwischen dem RIA und dem nationalen EuroflSc-Verbindungs­
beamten erfolgte dabei über ein Serverlaufwerk. 

12 (I )  Der Informationsaustausch im EuroflSc-Netzwerk erfolgte mittels 
Datenzeilen über die EU-Serverplanforrn CIRCABC, getrennt nach 
Arbeitsbereichen. In den Arbeitsbereichen 1 und 2 stammten die Infor­
mationen aus Kundenlisten, aus Bestätigungsverfahren von UID-Num­
mern oder aus Rechnungen, im Arbeitsbereich J aus den Zollverfah­
ren 42. 

In den Jahren 201 1  bis 20\ 3 tau chten die EU-Mitgliedstaaten fol­
gende Anzahl an Informationen aus: 

Tabelle 5: Eurofisc gesamt - ausgetauschte Informationen; 2011 bis 2013 

2011 2012 2013 insgesamt Veränderung 
2011 - 2013 

Anzahl in % 

Arbeitsbereich 1 29.983 42.017 49.443 121 .443 + 65 

Arbeitsbereich 2 82.775 97.635 20.250 200.660 - 76 

Arbeitsbereich 3 2.823 41.105 79.902 123.830 + 2.730 

S- 115.581 110.757 14'.595 445.'" + zt 

Quellen: BMF; Auswertung RH 
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In den Arbeitsbereichen I und 3 stieg die Anzahl der ausgetauschten 
Informationen zum Teil stark an;  im Arbeitsbereich 2 sank sie jedoch 
um rund drei Viertel. Dies war auf eine Vereinbarung der Eurof,sc­
Verbindungsbeamten im Oktober 201 2  zurückzuflihren, wonach auf­
grund der hohen Anzahl und der geringen Trefferquote keine Informa­
tionen mehr aus Bestätigungsverfahren von UID-Nummern übermittelt 
werden sollten. 

(2) Der Arbeitsbereich 4 diente vorrangig dem Aufdecken von und der 
Informationsbereitstellung zu neuen Umsatzsteuerbetrugsmustern. Es 
fanden regelmäßige Arbeitsbereichssitzungen statt; es erfolgte aber 
- im Gegensatz zu den drei übrigen operativen Arbeitsbereichen -
kein Informar ionsaustausch in Form von Datenzeilen. Die Serverplal1-
form CIRCABC wurde jedoch u.a. daflir genutzt, H inweise und Warn­
meldungen über neue Betrugsmodelle auszutauschen. 

13.1 Die Eurof,sc-Arbeitsbereich-Koordinatoren der Arbeitsbereiche I bis 3 
stellten den EU-Mitgliedstaaten über CIRCABC in grundsätzlich zwei­
wöchigen Abständen jeweils neue Excel-Dateien mit Verdachtsf;illen 
(so genannte _Sets") zur Verfligung. Der nationale Eurof,sc-Verbin­
dungsbeamte in Österreich kopierte diese dann zur anschließenden 
Bearbeitung in weitere Excel-Dateien. Überdies enthielten die einzel­
nen Excel-Dateien nur die jeweils neuen Informationen, elektronische 
Analysen über den gesamten Datenbestand waren nur durch mühsame 
Zusammenführung von Dateien möglich. Seit dem Beginn des Daten­
austausches sammelte sich dadurch beim nationalen Eurolisc-Verbin­
dungsbeamten ein beträchtliches Dalenvolumen26 an. 

Dieses Verfahren war infolge des für die weitere Bearbeitung not­
wendigen oftmaligen Kopierens und Vervielfaltigens zeitaufwändig 
und fehleranfal l ig. Das bestätigte sich z.B. dadurch, dass der natio­
nale EuroF,sc-Verbindungsbeamte dem RH mehrfach korrigierte Daten 
übermittelte. 

13.2 Ocr RH wies kritisch daraufhin, dass der gesamte Informationsaustausch 
im Eurof,sc-Netzwerk auf der Basis von Excel-Dateien unzweckmäßig 
war. Durch oflmaliges Kopieren bestand die Gefahr von Datenverlusten. 

Der RH empfahl daher dem BMF, rur den Datenaustausch innerhalb 
des Eurolisc-Netzwerkes auf eine zentrale Datenbanklösung mit ein­
fachen Auswertungsmöglichkeiten hinzuwirken. 

16 Der nationale Eurorlsc:-Verbindungsbcamtc slclltc dem RH mehr als 2.]00 Dateien mit 
einem Oau:nvolumen von rd. 1.2 Gigabyte zur Verfügung. 
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13.3 Das BMF leille in seiller Slellungllahme mil, dass der lecllllische Sup­

port ill den Händen der Europäiscl.ell Kommission liege. Deli Euro­

jisc-Teilnehmer/! werde lediglich C1RCA8C als InformOlionsaus­

lausch-Plallform zur Verfügung geslelll. Österreich habe bereils die 

ElIlwicklung eiller Datenballklösung eingefordert. 

13.4 Der RH entgegnet.e dem BMF, dass die aufgezeigten Probleme beim 
I n formationsaustausch mit Excel-Dateien über die IT - Plat tform 
CIRCABC nicht nur Österreich, sondern alle teilnehmenden EU-Mit­
gliedstaaten trafen. Um das Euroflsc-Netzwerk efTIzienter und zuverläs­
siger zu gestalten, wäre es daher notwendig, dass das BMF - gemeinsam 
mit anderen EU-Mitgliedstaaten - bei der Europäischen Kommission 
weiterhin auf eine zentrale Datenbanklösung mit einfachen Auswer­
tungsmöglichkciten hinwirkt. 

14.1 Auswertungen des RH ergaben, dass zu zahlreichen Unternehmen meh­
rere Warnmeldungen in Euroflsc vorlagen. Die meisten Mehrfachme1-
dungen, rur jeweils ein Unternehmen je Arbeitsbereich, stellten sich 
wie folgt dar: 

Tabelle 6: Maximale Anzahl von Mehrfachmeldungen tür jeweils ein 
Unternehmen je Arbeitsbereich; 2011 bis 2013 

Arbeitsbereich 1 

Arbeitsbereich 2 

Arbeitsbereich 3 

Anzahl 

475 

1.192 

10.801 

Quellen: BMF; Auswertung RH 

432 

Das bedeutetc, dass im Arbeitsbereich 3 ein Unternehmen in drei Jah­
ren JO.807-mal Gegenstand von EuroflSc-Warnmeldungen war. Der 
zusätzliche Inforrnat ionsgewinn war nicht nachvollziehbar, zumal die 
Risikobeurteilung dieses Unternehmens im empfangenden EU-Mit­
glied taat im Zuge der Rückmeldungen (siehe TZ J 5) mit nicht dubios 
erfolgte. Mit der Vielzahl von Eurofisc-Warnmeldungen, bezogen auf 
jeweils ein Unternehmen je Arbeitsbereich, war in beiden betroffenen 
EU-MitgliedSlaaten ein erhöhter Verwaltungsaufwand verbunden. 

14.2 Nach Ansicht des RH konnten zwar mehrfache Warnme1dungen zum 
eiben Unternehmen Ausdruck eines besonders ausgeprägten Betrugs­

verdachts sein, dennoch bedeutete jede einzelne Warnmeldung einen 
Verwaltungsaufwand sowohl im sendenden als auch im empfangen­
den EU-MitgliedSlaa!. Der zusätzliche Inforrnationsgewinn war dies-

Bund 2015/ 1 1  

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 05 Hauptdokument Teil 5 (gescanntes Original)36 von 58

www.parlament.gv.at



R 

H 
Prozessabläufe 

Rückmeldungen 
(Feedback) 

Bund 2015/ 1 1  

Eurofisc 

fa lls nicht nachvollziehbar. Es bestand daher Potenzial rur EffIzienz­
steigerungen i m  Euroflsc-Netzwerk. 

Der RH empfahl daher dem BMF, im Euroflsc-Netzwerk darauf hinzu­
wirken, dass die Meldungskultur und die Qualität der Warnmeldungen 
deutlich verbessen werden, um die Menge dieser Meldungen und damit 
den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich halten zu können. 

14.3 Das BMF td/te in sdner Stellungnahme mit, dass die Verbesserung der 

Qualität der Wamme/dungen genauso wir die Reduzierung der Me/de­

zei/ell ein Juer Tagesordnullgspullkt in deli Arbdtssitzungell derei'lle/­

'tell Arbeitsbereiche sei und auch von deli österreichiscllell Vertretem 

immer wieder zur Diskussion gestellt werde. Unterschiedliche Bear­

beitungsmethoden ulld Ana/yselllöglichkdten in den EU-Mitglied taa­

ten würdelljedoch zu unterschiedlicheIl Sichtweisen und Bedür!lIissell 

.Juli ren, die von den Koordinatoren zu würdigen und zu berück iclui­

gen seien. 

15.1 ( I )  Die EU-Mitgliedstaaten ollten zu den erhaltenen Informationen 
Risikobeuneilungen vornehmen und als Feedback zurückmelden. Diese 
konnten im Wesentlichen zu folgenden Ergebnissen27 fUhren Iteilwei e 
vom RH zusammengefasst): 

belrugsrelevant (in Euroflsc verwendete Risikobeuneilungen: mis­
sing trader, defaulter, cross invoicer, conduit, buffer, broker, hijacked 
VRN, domestic fraud, dubious28); 

nicht dubios; 

kein Feedback, wenn keine Risikobeuneilung erfolgte; 

onstige (in Euroflsc verwendete Risikobeuneilungen: dubious29, 
dubious checking und weilere). 

1.1 SIt'hc Glossar unter �RI.slkoMuncllungcn für Euroflsc-Warnmrldungrn-

21 ab 20) )  als bt-trugsrtl�anl Muntllt aufgrund ('mt( AndC'rung In der M('lhodologlt 

1') biS 2012 als nicht bt-trugsrd�anl �n('ih 
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In den Jahren 201 1 bis 20 1 3  erfolgten in den Arbeitsbereichen I bis 3 
des gesamten Euroflsc-Netzwerkes folgende Rückmeldungen: 

Tabelle 7: Eurofisc gesamt - ausgetauschte Informationen und Rückmeldungen 
("Feedback"); 2011 bis 2013 

AwWt hl'l!ell l 

betrugsrelevant 

nicht dubios 

kein Feedback 

sonstige 

Summe 

AwWtd 1I'I!eII Z 

betrug"et •• ant 

nicht dubios 

kein Feedback 

sonstige 

Summe 

AwWt lll'l!ell J 

betrugsrelevant 

nicht dubios 

kein Feedback 

sonstige 

Summe 

S- AlNIt  hNldll l-J 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: BMF: Auswertung RH 

434 

2011 2012 2013 insgesamt Anten 

Anzahl in ,. 

11.581 13.833 15.698 41.112 34 

7.105 8.368 7.368 22.841 19 

6.328 13.856 22.113 42.297 35 

4.969 5.960 4.264 15.193 13 

29.983 42.017 49.443 121.443 100 

4.783 3.977 1.942 10.702 5 

19.691 19.441 7.085 46.217 23 

54.934 70.260 9.773 134.967 67 

3.367 3.957 1.450 8.174 4 

82.775 97.635 20.250 200.660 100 

64 611 1.726 2.401 2 

1.980 21.228 35.306 58.514 47 

629 17.131 35.311 53.071 43 

150 2.135 7.559 9.844 8 

2.823 41.105 79.902 123.830 100 

ll5.lIl 110.757 14t.515 441.." 

Der Anteil an Rückmeldungen lag in den Jahren 201 1  bis 201 3 mit 
insgesamt 445.933 ausgetauschten Informationen EU-weit bei 48 %.30 

Im Arbeitsbereich 2 war er mit 33  % 3m geringsten, wies allerdings im 
Gegensatz zu den Arbeitsbereichen I und ) eine steigende Tendenz auf. 

)() Summe der Informationen ohne Rück.meldungen I.kr:in Ftfiiback-) - 2JO.JlS; daher 
Summe dC'r Informationen mit ROckmeldungen • 2 1 5.598; di('S entsprach einem Anteil 
von 48 � im Vuhältnis zur GCS<lmlzahl aller ausgetauschten Inrormationrn (445.93)). 

Bund 2015/ 1 1  
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Der Anteil der als betrugsrelevant eingeschätzten Fälle lag in den Jah­
ren 201 1 bis 201 3  EU-weit bei 1 2  %. Im Arbeitsbereich I war der Anteil 
mit Abstand am höch ten (34 %), allerdings mit sinkender Tendenz 
(39 % im Jahr 201 1  gegenüber J2 % im Jahr 201 3). In den Arbeitsbe­
reichen 2 und 3 betrug der Anteil 5 % (Tendenz steigend) bzw. 2 % 
(Tendenz gleichbleibend). 

(2) AuswerTungen des RH ergaben, dass die EU-Mitgliedstaaten - ent­
gegen ci ncr vereinbarten Kategorisierung - eine Vielzahl von weite­
ren Risikobeurteilungen vornahmen. Dies reichte von unterschiedlichen 
Schreibweisen bis zu unver5tändlichen Einträgen, die rur eine weiter­
ruhrende Umsatzsteuerberrugsbekämpfung wertlos waren. Die wurde 
durch die Verwendung freier Textfelder in den Excel-Dateien ermöglicht. 

(3) Der nationale Euroflsc-Verbindungsbeamte konnte die Qualität der 
erhaltenen Rück.meldungen zum bestehenden Umsatzsteuerbetrugsri­
siko nicht beurteilen, weil ihm nicht bekannt war, auf welcher Grund­
lage die anderen EU-Mitgliedstaaten ihre Beurteilungen abgaben, wie 
bspw. einfache elektronische Recherchen oder Prüfungen von Büchern 
und Aufzeichnungen an Ort und Stelle. Eine Übermittlung von Basis­
informationen über die getroffenen Risikobeurteilungen war im Netz­
werk nicht vorgesehen. 

(4) Der RH ersuchte den nationalen Euroftsc-Verbindungsbeamten 
auszuwerten, in welchem Zeitraum Rückmeldungen in das Euroflsc­
Netzwerk nach Erhalt der Warnrneldungen erfolgten. Seinen Angaben 
zufolge war dies aufgrund der bestehenden Datenlage nicht möglich. 

(5J I m gesamten Euroflsc-Nelzwerk war nicht feststellbar, zu welchen 
konkreten umsatzsteuerlichen Erfolgen die ausgetauschten Informa­
tionen führten (siehe TZ 6). 

15.2 ( I )  Der RH hielt - ebenso wie die Europäische Kommission (siehe 
TZ 6) - einen prompten und klaren Feedback-Mechanismus rur das 
grenzüberschreitende Funktionieren eines Informationsnetzwerkes für 
entscheidend. Darüber hinaus hängt die Akzeptanz eines solchen Netz­
werkes ganz wesentlich von der Treffsicherheit der gemeldeten Ver­
dachtsfalle ab. 

Der RH kritisierte daher den geringen Anteil an Rückmeldungen im 
Euroflsc-Netzwerk. die - entgegen der vereinbarten Kategorisierung ­
frei formulierten Risikobeurteilungen sowie die geringe Treffsicherheit, 
gemessen am Anteil jener gemeldeten Fälle, die sich als nicht betrugs­
relevant erwiesen. Die fehlenden Rückmeldungen hatten nachteilige 
Auswirkungen auf die Risikoanalysen im gesamten Euroflsc-Netzwcrk 
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und damit auch in Österreich. weil damit relevante InFormationen nicht 
zur Verfügung standen. Weiters wies der RH kritisch darauf hin. dass 
nach den Angaben des BMF Auswertungen über die Bearbeitungsdauer 
vOn Rückmeldungen weder vorlagen noch möglich waren. Damit fehl­
ten Analysen darüber. ob EuroflSC etwa das Ziel eines raschen Infor­
mationsaustausches erreichte. Ebenso wies der RH kritisch darauf hin. 
dass Analysen über allfallige monetäre Erfolge von Euroflsc nicht vor­
lagen und nicht feststellbar war, zu welchen konkreten umsatzsteuer­
lichen Erfolgen die ausgetauschten Informationen fUhrten. 

Der RH empfahl daher dem BMF, im Rahmen von Euroflsc-Arbeitssit­
zungen auf die besondere Bedeutung dieser Rückmeldungen verstärkt 
hinzuweisen, um insgesamt eine bessere Feedback-Kultur zu errei­
chen. Weiters sollte sich das BMF für einheitliche und aussagekräf­
tige Risikobeurteilungen im Rahmen einer Datenbanklösung ebenso 
wie für eine Steigerung der Qualität der gemeldeten Fälle (Erhöhung 
des Anteils an betrugsrelevanten Fällen) und die Erfassung der Bear­
beitungsdauer von Rückmeldungen einsetzen, um diesbezügliche Eva­
luierungen zu ermöglichen. 

(2) Der RH hielt kritisch fest. dass weder bekannt noch vereinbart war. 
auf welcher Grundlage umsatzsteuerrelevante Informationen zustande 
kamen, welche die EU-Mitgliedstaaten über Euroflsc austauschten. 
Dieses Wis en könnte sich jedoch positiv auf die Qualität von Risiko­
analysen und gezielten Maßnahmen zur Umsatzsteuerbetrugsbekämp­
fung auswirken und könnte in weiterer Folge eine einheitliche Risiko­
beurteilung ermöglichen. 

Der RH empfahl dem BMF, im Rahmen von Euroflsc-Arbeitssitzungen 
darauf hinzuwirken. dassjeder EU-Mitgliedstaat mit einer Rückmeldung 
auch Hinweise über das Zustandekommen der Risikobeurteilung liefert. 

15.3 Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die vom RH getrof­

fenen Feststellungen dem BMF und insbesondere dem nationalen Euro­

jisc-Verbindungsbeamten seit Längerem bekannt seien und von Anfang 

an ein ständiges Diskussionsthema in den A rbeitssitzungen der Euro­

jisc-Arbeitsbereiche gewesen seien. Das BMF werde seine Bemühungen 

wr Verbesserung der Feedback- und Meldekull!lr und Qualitätsverbes­

serullg fortsetun. 

Informationsaus- 16.1 (I) Die österreich ische Finanzverwaltung erhielt von den EU-Mitglied-
tausch mit Österreich staaten über CIRCABC nachstehende Anzahl an Informationen über 

österreich ische Unternehmen: 
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Tabelle 8: Österreich - erhaltene Informationen; 201 1 bis 2013 

Arbeitsbereich 1 

Arbeitsbereich 2 

Arbeitsbereich 3 

S-

Ouellen: BMF; Auswertung RH 

2011 2012 2013 Insgeumt Veriinderung 
2011 - 2013 

Anzahl in '10 

1.802 4.794 5.528 12.124 + 207 

979 1.064 321 2.364 - 67 

12 168 546 726 + 4.450 

2.7., I.OH UM 15.214 . 121 

Die Anzahl der in Österreich einlangenden Informationen folgte dem 
EU-weiten Trend. Insgesamt erhielt Österreich in den Jahren 201 1 
bi 20\ 3 1 5. 2 1 4  Informationen von anderen EU-Mitgliedstaaten. 

(2) Die Rückmeldungen Ö terreichs auf Basis der erhaltenen Informa­
tionen stellten sich in den Jahren 201 1  bis 201 3  wie folgt dar:J1 

Tabelle 9: Von Österreich erhaltene Informationen und gegebene Rückmeldungen 
("Feedback"); 2011 bis 2013 

2011 2012 2013 insge .. mt Anteil 

Anzahl in ,. 

AoMI"""'" I 

betrugsrele.ant 54 59 41 129 I 

nicht dubios 561 442 255 1.264 10 

kein Feedback 154 3.941 5.008 9.109 80 

sonstige 421 346 218 1.022 8 

Summe 1.802 4.194 5.528 12.124 100 

AIIW""'" I 

betrugsrelevant 0 0 2 2 0 

nicht dubios 0 4 21 31 I 

kein Feedback 910 1.053 215 2.298 91 

sonstige 9 1 11 33 I 

Summe 979 1.064 321 2.364 100 

AIIW" ..... 1cII I 

betrugsrelevant 0 0 0 0 0 

nicht dubios 12 165 532 709 98 

kein Feedback 0 0 0 0 0 

sonstige 0 3 14 11 2 

Summe 1 2  168 546 726 100 

S- Anell ••• rtl* I-I L7I1 UZt I.JH 1J.JS4 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: BMF: Auswertung RH 

11 zur Systtmatik Sitht Ta�J1C' 8 
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Der Anteil jener Fälle. in denen Österreich Rückmeldungen gab. lag bei 
2 1  'lIl32 und damil weit unter dem EU-weiten Wert (48 <\bl. Besonders 
niedrig war der Anteil im Arbeitsbereich 2 mit 3 'lIl; hingegen waren 
im Arbeitsbereich 3 Rückmeldungen in allen Fällen zu verzeichnen. 

Der Anteil der von Österreich als belrugsrelevant beurteilten Fälle 
lag insgesamt bei I <\b und damit deutlich unter dem EU-weiten Wert 
( I 2 <\bl. 

(J) Auf der Grundlage von Risikoanalysen des RIA)) (siehe TZ 1 1  I über­
mittelte Österreich nachstehende Informationen an die EU-Mitglied­
staaten und erhielt folgende Rückmeldungen: 

Tabelle 10: Von Österreich gemeldete Informationen und erhaltene Rückmeldungen; 
2011 bis 2013 

.. 11 II reIdI l  

betrugsrelevant 

nicht dubios 

kein Feedback 

sonstige 

Summe 

"'''Ibhrwlä Z 

betrugsrelevant 

nicht dubios 

kein feedback 

sonstige 

Summe 

ArkItIhrwlä I 

betrugsrelevant 

nicht dubios 

kein Feedback 

sonstige 

Summe 

s-e Alklbh .... I-I 

QueUen: BMF; Auswertung RH 

438 

2011 2012 2013 Insg.,.mt Anteil 

Anzahl in .,. 

711 724 1.316 V51 54 

103 127 338 568 11 

117 214 827 1.158 Z3 

153 196 253 602 12 

1.084 1.261 2.734 5.079 100 

915 862 120 1.897 3 

3.979 4.757 432 9.168 13 

22.958 32.025 901 55.887 81 

9t2 954 98 1.964 3 

28.764 38.598 1.554 68.916 100 

48 271 267 586 1 

1.727 7.237 16.327 25.291 56 

334 7.714 8.431 16.479 36 

84 453 2.449 2.986 7 

2.193 15.675 27.474 45.342 100 

JZ.CMI H.5J4 ILJU "..", 

)l umme der Informationen ohnt Rück.mddungc:n I.kcln Feedback") - 1 2.007; daher 
Summe der Inrormationen mit Rüdmtldungen - 3.207; dies entsprach einem Anteil 
von 2 1  Qb im Vcrhähnis zur Gesam[z.ahl alltr ausgetauschten Informationen ( 1 5.214). 

J) sit'ht' Glossar 

Bund 2015/ 1 1  
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Der Anteil jener Fälle, in denen Österreich Rückmeldungen aus ande­
ren EU-Mitgliedstaaten erhielt, lag mit insge amt 1 1 9.337 gegebenen 
Informationen bei 38 'lbJ4 und damit unter dem EU-weiten Wen (48 'lb). 
Besonders niedrig war der Anteil im Arbeitsbereich 2 mit 1 9  'lb. 

Der Anteil der von den anderen EU-Mitgliedstaaten als betrugsrele­
vant beuneilten Fälle lag insgesamt bei 4 'lb und damit deutlich unter 
dem EU-weiten Wen ( 1 2  'lb). 

16.2 Der RH kritisiene den sehr geringen Anteil an österreich ischen Rück­
meldungen. Dieser war mit durchschnittlich 3 % im Arbeitsbereich 2 
am niedrigsten und lag weit unter den EU-weiten Wenen. Lediglich im 
Arbeitsbereich 3, also jenem, dem der nationale Eurof,sc-Verbindungs­
beamte jahrelang als Eurof, c-Arbeitsbereich-KoordinalOr vorstand, 
waren Rückmeldungen in allen Fällen zu verzeichnen. Der Anteil an 
erhaltenen und von Österreich als betrugsrelevant einge tuften Fällen 
war mit durchschninlich 1 'lb äußerst gering. Der RH verwies in die­
sem Zusammenhang auf die ausbaufahige Zusammenarbeit zwischen 
dem nationalen Euroftsc-Verbindungsbeamten und den Finanzämtern 
(siehe TZ 1 7). 

Der RH empfahl dem BMF, dem Beispiel des Arbeitsbereich 3 zu folgen 
und auch in den Arbeitsbereichen 1 und 2 ausnahmslos und so rasch 
wie möglich Rückmeldungen an die EU-Mitgliedstaaten zu geben. 

16.3 Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass im Arbeit bereich J 

aus eh lieBlich tatsädrlidre Liefervorgänge erfasst würden, in den bei­

den anderen Arbeitsbereichen hingegen dallebell auch eine groBe Allzahl 

an VRN-ClearancesJS (UID-Nummern-Bestätigullg verfahrell) ausge­

tau cht wordeIl seieIl. Der Allfwand, diese MeldungeIl zu allalysieren 

lind zu bewertell, stehe ill keillem vertretbareIl Verhältnis zu den zu 

e;,rem späteren Zeitpunkt erfolgteIl und ebenfalls über Eurojisc gemel­

deten tat ächlichen Lieferungen an die ästerreichischen Ulllernehmell. 

/m Sinne eines sparsamen lind sinnvollen Ressourcen- und Personal­

ein atze werde das BMF VRN-Clearances im Arbeitsbereich t weiter­

Irin nicht analysieren und bewerten, sondern darauf hinwirken, dass 

diese Daten nicht mehr übermiTtelt werden. 

J4 Summt:' der InformaIIonen ohn� ROdmC'ldungrn (.k.rm Ft't'dback-J _ 7].524; dahu 
Summe der Informationt'n mit Rilckmeldungrn - 45.8 1 ) ;  dies c-ntsprach t'!nrrn Anltil 
von 38 � im Verhähnis zur G�mtzaht aller ausgelauschtt'n Informationen ( 1 1 9.]]7). 

1., Bri dt'n VRN-CJearancn handle rs sich um Vortxl"('lIungshandlungrn zu g('planlrn 
mnrrgemrln.schaftJichen Grs<'häftsfällen. drnt'n zum Zrupunltt drf MIt1C"ilung noch 
kt:1n latsächlicht:r Gt:SChäflSfall  zugrundt: gt:l�gt:n 5('1. 
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Zum Arbeitsbereich 2 teilte das BMF mit, dass die Umsatzsteuerbe­

trugsanj1il/igkeit in Bezug auf Kfz ill Österreich seit der Einführung der 

Gellehmigungsdatenbank weit geringer als in andercn EU-Mitglied­

staatell sei. Ein Fallrleug könne ;n Österreich nur dann ZU Ill Verkehr 

zugelassen wcrden, wenn die NOrlllverbrauchsabgabe und die Umsatz­

steuer entrichtet und das Fallrzcug in der Genehmigungsdatellbank 

vom Final/zamt freigegebell wordeIl sei. Aus Ressourcel/gFÜl/del/ sei 

daher bei delI Fahrzeugen analog zu Deutscllland nur in Bezug auf Lie­

!erung/?!1 über /00.000 EUR Feedback gegeben und auch hinsichtlich 

VRN-Clearances (solallge diese ausgetauscht wurden) kein Feedback 

gegeben worden. Österreich habe die anderen EU-Mitgliedstaaten über 

tliesen Umstand il/!ormien. 

16.4 Der RH bemerkte kritisch, dass die Feedback-Grenze von 100.000 EUR 
bei Fahrleugen äußerst hoch angesetzt war und dazu beitrug, dass in 
den Jahren 201 1 bis 201 3 im Arbeitsbereich 2 der Anteil von Fällen ohne 
österreichisches Feedback m it 97 % überdurchschninlich groß war. Er 
entgegnete dem BMF, dass es unzweckmäßig wäre, solche Informati­
onen mit anderen EU-Mitgliedstaaten auszutauschen, die im empfan­
genden Staat von vornherein zu keinen Kontrollschril1en und daher 
zu keinen Rückmeldungen führen. Das BMF sollte daher mit den teil­
nehmenden EU-Mitgliedstaaten für alle operativen Euroflsc-Arbeitsbe­
reiche die Rahmenbedingungen für die Meldung von Risikof<illen neu 
vereinbaren, um sowohl das Abgabenausfallsrisiko als auch den Ver­
waltungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Anschließend wäre 
darauf zu achten, dass diesen Vereinbarungen gemäß gehandelt wird. 

17. 1 Für die österreichische Risikobeur1eilung nahm der nationale Eurorl c­

Verbindungsbea mte auf der Grundlage von IDatenba nk-IRecherchenJ6 
und persönlichen Erfahrungswerten Ersteinschätzungen des Umsatz­
steuerbelrugsrisikos vor; diese übermilleIte er über CIRCABC als Feed­
back an den meldenden EU-Mitgliedstaat. 

In weiterer Folge richtete er mit einem Standardschreiben Anfragen 
an die zuständigen Finanzämter und ersuchte um Erhebungen und 
Rückmeldung möglichst innerhalb von einem Monat. Diese Anfragen 
enthielten bis Ende 201 3 außer der Bezeichnung des Abgabepflichri­
gen und des gemeldeten Geschäftsfalles keine weiterftihrenden Anga­
ben, etwa über den Grund der Fallauswahl oder ob allenfalls bereits 
eine wiederholte Warnmeldung vorlag. Erst während der Gebarungs­
überprüfung durch den RH - ab dem Jahr 2014 - erhielten die Finanz­
ämter dabei nähere Fallinformationen, welche ihnen gezieltere Erhe-

16 In Zusammtnarbrit mit einer Mitarbeiltrin des CLO (sic:-h(' TZ 81 
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bungen erlaubten. nicht jedoch die Ersteinschätzung des nationalen 
Euroflsc-Verbi ndungsbeamten. 

Die vom RH geprüften Finanzämter behandelten die Anfragen als frei­
willige Dienstleistung mit geringer Priorität ; eine Überwachung der 
gewährten Monatsfri t sowie al lfäl l ige Urgenzen waren nicht vorge­
sehen. Demgemäß erhielt der RH nur die Anzahl der Rückmeldungen 
aus den Finanzämtern (974 zwischen 201 1  und 201 J). nicht jedoch 
jene der unbeantworteten Anfragen. 

Die vom RH geprüften Finanzämter ergriffen nach Einlangen der Euro­
flsc-Anfragen - je nach Sachlage - unterschiedliche Maßnahmen: 
diese reichten von der Ablage der Daten al Kontrollmaterial über 
Erhebungen an Ort und Stelle bis zur Weiterleitung an die Großbe­
trieb prüfung (siehe TZ 10). Die Abläufe waren f1ir die Finanzämter 
im Organi ationshandbuch des BMF - auch nach der Änderung im 
März 2014 - nicht geregel!. Die Maßnahmen waren statistisch nicht 
als jene i.Z.m. Euroflsc gekennzeichnet. so dass daraus resultierende 
- monetäre - Erfolge auch nicht verifizierbar waren. 

Nach Erhalt der Rückmeldungen aus den Finanzämtern änderte der 
nationale Euroflsc-Verbindungsbeamte das ursprüngliche Feedback in 
CIRCABC dementsprechend. 

Die Finanzämter erhielten neben den InFormationen aus Euroflsc auch 
Amtshilfeanfragen des CLO (siehe TZ 8). die aufgrund verpflichtender 
Terminvorgaben unverzüglich zu erledigen waren. Oftmals waren in 
beiden Verfahren dieselben Unternehmen in unterschiedlicher Reihen­
folge des Einlangens betroffen. Es kam also vor. dass die Finanzämter 
Informationen aus Euroflsc - dem Netzwerk zur schnellen Betrugs­
bekämpfung - erhielten. nachdem bereits konkrete Amtshilfeanfra­
gen vorlagen. 

17.2 Der RH kritisierte 

die f1ir die Finanzämter teilweise intransparenten Risikobeurtei­
lungen durch den nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten. 

die fehlende Fristüberwachung i.Z.m. den an die Finanzämter wei­
tergeleiteten Euroflsc-Warnmeldungen. 

die fehlenden geregelten Abläufe in den Finanzämtern bei der 
Behandlung von Eurofisc-Warnmeldungen37 und 

11 lkr Rtf an('rkannlt Jt'doch. dass ab M rz 2014 mit der Aufnahmt dt'f Euroftsc-Pro 
ZtSst' In das Organisalionshandbuch drs BMF HandJungsvorgalx-n vorlagtn. 
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die fehlenden Synergien zwischen EuroflSC und den Amtshilfean­
fragen über das CLO, die dazu fühnen. dass Unternehmen aufgrund 
eines EU-weiten Informationsaustauschs bereits unter Beobachtung 
standen. noch bevor über Eurofl c Hinweise einlangten ; damit 
konnte Euroflsc zumindest in diesen Fällen die Ansprüche eines 
Frühwarnmechanismus nicht erfüllen. 

Der RH empfahl dem BMF. 

im Falle der Befassung von Finanzämtern für die Risikobeuneilung 
nach Euroflsc-Warnmeldungen - neben den seit 201 4  zur Verfugung 
gestellten Fallinformationen - diesen auch die Ersteinschät2ung des 
nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten zur Kenntnis zu bringen. 

die Prozesse zur österreichischen Risikobeuneilung bei Euroflsc­
Warn meldungen transparent und nachvollziehbar zu gestalten, 

die Risikobeuneilungen möglichst rasch zu veranlassen und ge et2te 
Fristen zu überwachen. 

Anfragen und Informationen zu österreich ischen Unternehmen aus 
unterschiedlichen Quellen zu bündeln. unternehmensbezogen zu 
erfassen und die Finanzämter nur im Bedarfsfal l  mit Arbeitsauf­
trägen zu befassen. 

17.3 Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit. dass den Finallzömten1 

seit 2014 die Gru'ldlagefiir die Risikoe;'1 chätzung mit den EuroJisc-lnfor­

mationen und der Erstei'lSeI,ätzung des nationale'l EuroflSc-Verbindungs­

beamten gemeinsam übf'n1,inelr würde. Diese Empfehlungen seien doller 

bereits umgesetzt. Die pan den Finanzömtl"nl zu vl"ranlassenden Maßnah­

men seien im OrganisationshandblIch f'indf'urig geregelt. Die Überwachw'g 

der gesetzten Fristen sei aujivändig und könne nur durch erhöhten Res­

sourceneinsatz gewährlcistet werden, der aber nicht möglich sei. 

Weiters gab das BMF i.2.m. Anfragen aus u.uerselliedlicllen Quel­

len bekannt, dass Doppelgleisigkeite'l nicht ausgeschlossen werden 

könnten. Soweit zeitliell möglich. werde auf eine Bündelung der Infor­

mationen geachtet werden. 

17.4 Der RH anerkannte die Bemühungen des BMF, seit 201 4  den Finanz­
ämtern weitere Informationen. wie die Grundlagen zur Risikoeinschät­
zung. mit zu übermilleln. Allerdings wies er ausdrücklich darauf hin. 
dass das BMF dami! der Empfehlung. den Finanzämtern auch die 
Ersteinschät2ung des nationalen Eurofl c-Verbindungsbeamten zur 
Kenntnis zu bringen. nicht entsprach. 
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18.1 Abschließend wies der RH darauf hin. dass sich auf internationaler und 
europäischer Ebene mehrere Arbeits- und Expenengruppen. Organi ati­
onen und Agenturen - in unterschiedlicher Intensität und Schwerpunkt­
setzung - mit der Umsarzsteuerbetrugsbekämpfung befassten.l8 Die the­
matische Vernetzung dieser Einheiten war nicht institutionalisien. 

Österreich war in den internationalen und europäischen (Sub-IGruppen 
zur Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung und Verbesserung der behörd­
lichen Zusammenarbeit vorrangig durch Mitarbeiter des BMF venre­
ten. Je nach spezifischem Schwerpunkt waren unterschiedliche Abtei­
lungen und Personen betroffen.J9 Eine systematische Koordination der 
Abstimmungsaktivitäten des BMF konnte nicht festgestellt werden. 
weil eine übersichtliche und gesamthafte Dokumentation. insbeson­
dere i.Z .m. der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung. fehlte. 

Im BFG 201 4  war das Wirkungsziel 2 des BMF zur Untergliederung 1 5  
Finanzverwaltung enthalten. wonach die Gleichmäßigkeit der Abga­
benerhebung sicherzustellen und die Abgabenmoral zu stärken wären. 

18.2 Der RH anerkannte. da ich Österreich bei verschiedenen internati-
onalen und europäischen Einheiten LZ.m. der Umsatzsteuerbetrugs­
bekämpfung engagiene. Er hielt jedoch fe t, dass durch die Ent en­
dung von unterschiedlichen Expenen der Abgabenverwaltung sowie 
die mangelnde gesamthafte Dokumentation im BMF eine Abstimmung 
nicht nachvollziehbar war und damit Doppelglei igkeiten und Inefflzi­
enzen bei der Informationsweitergabe und der Koordination von Maß­
nahmen und Vorschlägen nicht auszuschließen waren. Dadurch war 
auch nicht sichergestellt. dass vorhandenes Synergiepolenzial ausrei­
chend genutzt wurde. 

Er wies weiters darauf hin. dass da BMF über keine Dokumentation 
einer Gesamtstrategie für die Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung ver­
fUgte. Diese könnte u.a. dazu beitragen. das im BFG 2014 enthaltene 
Wirkungsziel 2 des BMF zur Un tergl iederung 1 5  Finanzverwaltung 
- icherstellung der Gleichmäßigkeit der Abgabenerhebung und Stär­
kung der Abgabenmoral - zu erfüllen. 

le z.8. OECD: OLAF: Eurojust: Europol: divt� EU-Arix'itsgrupprn 

}I) u,a. Abt. IV/) BttrugsMldimpfung Strutr und 7011 
Abt. VI/] EU-Stw('fTt'('ht. 8twertung und Grundstturr 
S tturrfa h ndu ng/C en t,.1 lia lson OfT1cC' lEu roflsc-Verban d u ngs})(oa mir 
51C'UC'1fI1t3cht an dC'r StJndlgrn VrnrrlUng Os(trrtICM �i drr FU in Bru5St'1 
Mlta�lt('r nachgtordnt(rr DitnSlSltllrn 
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Der RH empfahl dem BMF daher, in seinem Bereich eine Gesamtstrate­
gie für die Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug festzulegen, die sich 
von den allgemeinen Zielen der Betrugsbekämpfung ableitet. Diese 
sollte qualitative und mit Kennzahlen unterlegte quantitative Ziel­
vorgaben berücksichtigen. 

Darüber hinaus regte der RH eine gesamthafte Dokumentation des 
Informationsnusses bzw. Wissenstransfer.; in Bezug auf Vorhaben und 
Informationen zu neuen Umsatzsteuerbetrugsmodellen aufgrund der 
Teilnahme Österreichs an internationalen und europäischen Einheiten 
an. Diese sollte rur die in der Abgabenverwaltung mit Umsatzsteuer­
betrug befassten Stellen elektronisch auswertbar sein. 

18.3 Das BMF teilte in seiner Stelilmg.whme mit, dass fir das BMF eille 

Gesamtstrategie bestehe, wobei die "Abgabenstrategie" fir die Steuer­

und Zollverwaltung maßgeblich sei. Bei diesem KOllzept sei es nicht 

vorgesehen, dass fir alle möglichen Teilbereiche eigene weitere Strate­

gien erstellt werden. Das BMF veifolge hinsichtlich der Bekämpfung von 

Umsatzsteuerbetrug das strategische Ziel der generellen Einfihrung des 

Reverse Charge Systems. Daneben würdell im Zuge des SteuerrcJonnpro­

zesses kurz- und miNe!{ris/"ige Maßnahmen zur Bekämpfung des Umsatz­

steuerbetrug diskutiert, bewertet und in weiterer Folge implementiert. 

Weiters eifolge die Entsendung von Mitarbeitem zu intenwtionalen und 

europäischen Einheiten nach inhaltlichen Schwerpunkten und entspre­

chend der Geschäjls- und Personaleil1leilung des BMF. Soweit eiforder­

lieh würden im Voifeld derartiger Veranstaltungen Besprechungen eifol­

gen, ill denen die Positionen der österreicllischen Teilnehmer besprochen 

würden. Im Regelfall würden von den Teilnehmenr Berichte über die Ver­

anstaltungen und deren Ergebnisse erstellt und den mifbeJassten Abtei­

lungen iibermiUel1. Die Entsendung zu Arbeitsgruppen richte sich eben­

Jalls nach inhaltlichen Kriterien und es sei gewollt, dass ein erweiterter 

Personenkreis neue Betrugsmodelle präsentiert bekomme. Die Eifahrung 

habe gezeigt, dass viele Betrugsmodelle immer wieder von denselben 

Personen auJ verschiedenen intenwtionalen Veranstaltungen (Eurojisc, 

Fiscalis, IOTA, Europol) vorgestellt würden. 

18.4 Der RH wies darauf hin, dass die in der "Strategie des Bundesministe­
riums rur Finanzen" ( 10. September 201 2) dargelegte Abgabenstrate­
gie allgemein formulierte Ziele enthielt, diejedoch auf einzelne Abga­
benarten, wie insbesondere die Umsatzsteuer, keinen Bezug nahm. Die 
im November 201 4 aktualisierte Studie der Europäischen Kommission 
über die EU-weite Umsatzsteuerlücke zeigte jedoch, dass für Öster­
reich für das Jahr 20 1 2  eine Umsatzsteuerlücke von rd. 3,2 Mrd. EUR 
aufschien. Nach Ansicht des RH sollte der fIskalischen Bedeutung der 
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Zusammengefasste 
Feststellungen 
i.Z.m. der Teilnahme 
Österreichs an 
Eurofisc 

B 
Eurofisc 

Umsatzsteuer entsprechend das BMF der vollständigen Erhebung der 
Umsatzsteuer besondere strategische Bedeutung beimessen. 

Der RH verblieb daher bei sei ner Empfehlung. 

19 Zusammenfassend hob der RH folgende Feststellungen i.Z.m. der Teil ­
nahme Österreich an Euroflsc hervor: 

Tabelle 1 1 :  Zusammengefasste Feststellungen i.Z.m. der Teilnahme 
Österreichs an Eurofisc 

Them. 

Il-Plattform für Eurofisc 

Euro fhic -Arbei tss itzu"g e n 

Ziele und Zielerreithung 

Ziele und Zielerreichung 

Organisationseinheiten 

Or9a nisationseinheiten 

Orga nisationseinheiten 

Or9a nisationsei nheiten 

Organisation se; nheiten 

Organisationseinheiten 

Finanzämter und 
Zollämter 

Großbetriebsprüfung 

Information saus tausch 
mit beet-Dateien 

Bund 2 0 1 5/ 1 1  

Inhalt 

Serechtigungen für CIRCABC waren nicht zentral vergeben. so dass ein 
gesamthafter Ober blick und eine Kontrolle - v.a. im Hinblick auf den 
Datenschutz - erschwert waren 

die Protokollführung erfolgte uneinheitlich; Diskussionsverläufe und SeschlOsse 
von Euro"fisc waren daher nicht nachvollzienbar 

die EU nahm bisher keine Evaluierung von Eurofisc hinsichtlich der Erfolge und 
Wirkungen vor 

auch das SMF evaluierte die Teilnahme Österreichs am Eurofisc-Netzwerk bislang 
nicht; damit waren dem BMF - neben einer allfälligen Präventivwirkung -
mögLiche ErfoLge und Wirkungen nicht bekannt. eine Kosten-Nuuen-AnaLyse war 
nicht möglich und der Europäischen Kommission fehlten wertvolle Informationen 
aus Österreich über die Arbeitsweise und Effizienz von Eurofisc 

die nationaLen Aufgaben der Eurofisc-Verbindungsbeamten waren nicht näher 
definiert 

tur die Eurofisc-Verbindungsbeamten lagen keine Arbeitsplat,beschreibungen vor 

aufgrund fehlender Ressourcenaufzeichnungen in der Zentralleitung des BMF war 
kein .ussagekräftiger Ge .. mtüberblick Ober die Kosten der Teilnahme an Eurofisc 
gegeben 

die Abstimmungsprozesse zwischen der Koordinationss.telle fO, multiLaterale 
Kontrollen im BMF (Abteilung IVI3) und dem nationalen Eurofisc-Verbindungs­
beamten in der Steuerfahndung erfolgten überwiegend informell und ohne 
Dokumentation 

die Analyse der multilateralen Kontrollen der Jahre 2011 bis 2013 mit 
Beteiligung Österreichs zeigte. dass die Teilnahme Österreichs an Eurofisc bisher 
keine Zunahme dieser Kontrollen bewirkte 

das BMF fUhrte Informationen aus unterschiedlichen Quellen - Eurofisc und 
Amtshilfeanfragen Ober das (lO - nicht automatisiert zusammen und wertete 
diese nicht gemeinsam eLektronisch aus 

erst im März 2014, also nach mehr als drei Jahren seit dessen Einrichtung, fand 
das Eurofisc-Netzwerk erstmals Erwähnung im Drganisationshandbuch des BMF 

war in die Abläufe und Prozesse von Euronsc nicht institutionalisiert 
eingebunden 

es bestand die Gefahr von Datenverlusten; etektronische Analysen waren nur 
durch mühsame Zusammenfuhrung von Dateien möglich 

TZ 

5 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

10 

1 3  
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Teilnahme Österreichs an Eurofisc 

Fortsetzung: Zusammengefasste Feststellungen i.Z.m. der Teilnahme 
Österreichs an Eurofisc 

Thema 

Mehrfachmeldungen 

Rückmeldungen 
(Feedback) 

Rüc.kmeldungen 
(Feedback) 

Rückmeldungen 
(Feedback) 

Rückmeldungen 
(Feedback) 

Rückmeldungen 
(Feedback) 

[n forma ti onsa us tau 5ch 
mit Österreich 

Informationsaustausch 
mit Österreich 

Risikobeurteilung in 
Österreich 

Risikobeurteilung in 
Österreich 

Risikobeurteilung i n  
Österreich 

Risikobeurteilung in 
Österreich 

Weitere Netzwerke 

Weitere Netzwerke 

QueUe: RH 

Inhalt 

bis zu tausendfache Warnmeldungen zum selben Unternehmen verursachten 
einen erhöhten Verwaltungsaufwand 

der Anteil an RUckmeldungen im Eurofisc-Netzwerk war gering 

gemessen am Anteil jener gemeldeten Fälle. die sich als nicht betrug"elevant 
erwiesen. war die Treffsicherheit im Eurofisc-Netzwerk gering 

die EU-Mitgliedstaaten nahmen - entgegen einer vereinbiJrten Kategorlsierung 
- eine Vielzahl von weiteren Risikobeurteilungen vor 

Auswertungen über die Bearbeitungsdauer von Rückmeldungen im Eurofisc­
Netzwerk lag�n wed�r vor noch waren diese möglich 

die EU-Mitgliedstaaten tauschten in konkreten VerdachtsfäUen 
umsatzsteuerrelevante Informationen Ober Eurofisc aus, obwohl weder bekannt 
noch vereinbart war, auf welcher Grundlage diese Informationen zustande kamen 

Österreich wies einen sehr geringen Anteil an Rückmeldungen im Eurofisc­
Netzwerk .uf; der Anteil lag weit unter den EU-weiten Werten 

der Anteil an erhaltenen und von Österreich als betrug"ele •• nt eingestuften 
Fällen war mit durchschnittlich 1 " äußerst gering 

die Risikobeurteilungen durch den nationalen Eurofisc-Verbindungsbeamten 
waren für die Finanzämter teilweise intransparent 

die vom R� geprüften Finanzämter behandelten die Anfragen des nationalen 
Eurofisc-Verbindungsbeamten als freiwillige Dienstleistung mit geringer 
Priorität; eine Überwachung der gewährten Monatsfrist sowie allfällige Urgenzen 
waren nicht vorgesehen 

es fehlten geregelte Abläufe in den Finanzämtern bei der Behandlung von 
Eurofisc-Warn meldungen 

es fehlten Synergien zwischen Eurofisc und den AmtshIlfeanfragen «(lO) 

durch die Ent.endung von unterschiedlichen Experten der Abgaben.erwaltung 
sowie der mangelnden gesamthaften Dokumentation im BMF waren 
Ooppelgleisigkeiten und Ineffizienzen bei der Informationsweitergabe und der 
Koordina'tion von Maßnahmen und Vorschlägen nicht auszuschließen 

das BMF verfügte über keine Dokumentation einer Gesamtstrategie für die 
Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung 

R 
-

H 

TZ 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

17 

18 

18 
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20 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen an das BMF 
hervor: 

( I )  Das BMF sollte darauf hinwirken, dass Berechtigungen für die 
EU-Serverplattform (CIRCABC) i.Z.m. Eurofl c sowie die Liste der 
nationalen Euroflsc-Verbindungsbeamten über den Vorsitzenden 
von Euroflsc direkt verwaltet werden. (TZ 4) 

(2)  Das BMF sollte darauf hinwirken, dass Berechtigungen für die 
EU-Serverplattform (CIRCABC) i.Z.m. Euroflsc in regelmäßigen 
Abständen auf ihre Aktualität kontrolliert werden. Dazu wäre es 
zweckmäßig, wenn die EU-Mitgliedstaaten dem Vorsitzenden von 
Euroflsc zuminde t halbjährlich die aktuellen Nutzungsberechti­
gungen und Namen listen der nationalen Euroflsc-Verbindungs­
beamten übermitteln, um etwaigen Datenzugriffen von nicht (mehr) 
autorisierten Personen entgegenzutreten. (TZ 4) 

(3) Das BMF ollte darauf hinwirken, dass jede Euroflsc-Sitzung pro­
tokollien wird, um die Diskussionsverläufe und Beschlüsse nach­
vollziehbar zu machen. (TZ 5) 

(4) Das BMF sollle darauf hinwirken, dass die Protokolle der Euro­
flsc-Sitzungen möglichst zeit"nah zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
ausgelauschl werden. (TZ 5) 

(5) Das BMF sollte darauf hinwirken. dass die Protokolle der Euro­
flsc-Sitzungen bei der jeweils folgenden Sitzung beschlossen wer­
den. (TZ 5) 

(6) Das BMF soUte so rasch wie möglich die Teilnahme Österreichs 
am Euroflsc-Netzwerk evaluieren, um den innerstaatlichen Nut­
zen sowie die Erfolge und Wirkungen für die Umsatzsteuerbetrugs­
bekämpfung erheben owie eine Kosten-Nulzen-Analyse erstellen 
zu können. (TZ 6) 

(7) Das BMF sollte i.Z.m. der Teilnahme Österreichs am Euroflsc­
Netzwerk aussagekräftige Indikatoren und nationale Ziele definie­
ren, die in regelmäßigen Abständen hinsichtlich ihrer Aktualität, 
ihrer Umsetzung und ihrer Wirkungen evaluien werden. (TZ 6) 

(8) Das BMF sollte der Europäischen Kommission über die erzielten 
Eva.luierungsergebnisse berichten. (TZ 6) 
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(9) Das BMF sollle die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Euro­
fisc-Verbindungsbeamten definieren und für die damit verbundene 
Aufgabenerfüllung sorgen. (TZ 8) 

( 10) Das BMF sollte die Arbeitsplatzbeschreibungen der Eurofisc­
Verbindungsbeamten aktualisieren. (TZ 8) 

( 1 1 )  Das BMF sollte die Funktionen der Eurofisc-Verbindungsbe­
amten in der jeweils aktuellen Geschäfts- und Personalei"nteilung 
des BMF au weisen. (TZ 8) 

( 12) Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der (nationalen) Euro­
flsc-Verbindungsbeamten wären in das Organisationshandbuch des 
BMF zu übernehmen. (TZ B) 

( 1 3) Das BMF sollte für eine regelmäßige Zusammenarbeit zwi­
schen der Koordinationsstelle für multilaterale Kontrollen im BMF 
und dem nationalen Eurofisc-Verbindungsbeamten sorgen. (TZ 8) 

( 1 4) Es wäre die Zusammenarbeit zwi ehen der Koordinationsstelle 
für multilaterale Kontrollen im BMF und dem nationalen EuroflSc­
Verbindungsbeamten zu dokumentieren. (TZ 8) 

( 1 5) Die Zusammenarbeit des nationalen Euroflsc-Verbindung be­
amten mit dem CLO wäre zu verstärken. (TZ 8) 

( 1 6) Die I nformationen aus Euroflsc und Amtshilfeanfragen wären 
regelmäßig elektronisch abzugleichen. um die Risikoanalyse zu ver­
bessern. (TZ 8) 

( 1 7) Die ausgetauschten Informationen aus Eurofisc und Amtshil­
feanfragen über das CLO wären mengen- und qualitätsmäßig zu 
optimieren. (TZ 8) 

( 1 8) Das BMF sollte künftig geänderte organisatorische Strukturen 
so rasch wie möglich in seinem Organisationshandbuch berücksich­
tigen. dieses aktuell halten und damit U.a. die Umsetzung von Euro­
fisc in Österreich sicherstellen. (TZ 9) 

(19) Das BMF sollte die direkte Zusammenarbeit zwischen dem nati­
onalen Euroflsc-Verbindungsbeamten und den Zollämtern - wie bei 
den Finanzämtern - in titutionalisieren. um einen raschen Aus­
tausch betrugs relevanter Informationen zu gewährleisten und damit 
die Umsetzung von Eurofisc in Österreich zu verbessern. (TZ 9)  
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(20) Das BMF sollte jenen Beitrag festlegen, den die Großbetriebs­
prüfung rur eine effiziente Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs 
i.Z.m. Euroflsc leisten oll .  (TZ 1 0) 

( 2 1 )  Das BMF sollte die daraus abgeleiteten Aufgaben und Zustän­
digkeiten der Großbetriebsprüfung in einem Organisationshand­
buch dar teilen. (TZ 10) 

(22) Das BMF sollte rur den Datenaustausch innerhalb des Euro­
flsc-Netzwerkes auf eine zentrale Datenbanklösung mit einfachen 
Auswertungsmöglichkeiten hin wirken. (TZ 1 3 ) 

(23 )  Das BMF ollte im Euroflsc-Netzwerk darauf hinwirken, dass 
die Meldungskultur und die Qualität der Wammeldungen deutlich 
verbessert werden, um die Menge der Wammeldungen und damit 
den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich halten zu kön­
nen. (TZ 1 4) 

(24) Das BMF sollte im Rahmen von Euroflsc-Arbeitssitzungen auf 
die besondere Bedeutung dieser Rückmeldungen verstärkt hinweisen, 
um insgesamt eine bessere Feedback-Kultur zu erreichen. (TZ 1 5) 

(25) Da BMF sollte sich rur einheitliche und aussagekräftige Risiko­
beurteilungen im Rahmen einer Datenbanklösung einsetzen. (TZ 1 5) 

(26) Das BMF sollte sich rur eine Steigerung der Qualität der gemel­
deten Fälle (Erhöhung des Anteil an betrugsrelevanten Fällen) ein­
setzen. (TZ 1 5) 

(27) Das BMF sollte sich rur die Erfassung der Bearbeitungsdauer 
von Rückmeldungen einsetzen. (TZ 1 5) 

(28) Da BMF sollte im Rahmen vOn Euroflsc-Arbeitssitzungen 
darauf hinwirken, dass jeder EU-Mitgliedstaat mil einer Rückmel­
dung auch Hinweise über das Zustandekommen der Risikobeurtei­
lung liefert. (TZ 1 5) 

(29) Das BMF sollte dem Beispiel des Arbeitsbereichs 3 folgen und 
auch in den Arbeitsbereichen I und 2 au nahmslos und so rasch wie 
möglich Rückmeldungen an die EU-Mi tgliedstaaten geben. (TZ 1 6) 
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( 30) Das BMF sollte im Falle der Befassung von Finanzämtern für 
die Risikobeurteilung nach Euroftsc-Warnmeldungen - neben den 
seit 201 4  zur Verfügung gestellten Fallinformationen - diesen auch 
die Ersteinschätzung des nationalen Euroftsc-Verbindungsbeamten 
zur Kenntnis bringen. (TZ 1 7) 

( 3 1 )  Das BMF sollte die Prozesse zur österreich ischen Risikobeurtei­
lung bei Euroftsc-Warnmeldungen transparent und nachvollzieh­
bar gestalten. (TZ 1 7) 

( 32 )  Das BMF sollte die Risikobeurteilungen möglichst rasch veran­
lassen und gesetzte Fristen überwachen. (TZ 1 7) 

( 3 3) Das BMF sollte Anfragen und Informationen zu österreichi­
schen Unternehmen aus unterschiedlichen Quellen bündeln, unter­
nehmensbezogen erfassen und die Finanzämter nur im Bedarfsfall 
mit Arbeitsaufträgen befassen. (TZ 1 7) 

(34) Für die Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug wäre eine Gesamt­
strategie festzulegen. (TZ 1 8) 

( 35) Aus der Gesamtstrategie für die Bekämpfung von Umsatzsteu­
erbetrug wären jährlich qualitative und mit Kennzahlen unterlegte 
quantitative Zielvorgaben abzuleiten. (TZ 1 8) 

( 36) Das BMF sollte den Informationsflus bzw. den Wissenstrans­
Fer in Bezug auf Vorhaben und Lnformationen zu neuen Umsatz­
stcuerbetrugsmodellen aufgrund der Teilnahme Österreichs an inter­
nationalen und europäischen Einheiten gesamlhaf1 dokumentieren. 
[TZ 1 81 

(31) Die Dokumentation über Vorhaben und Informationen zu neuen 
UmsatzsteuerbetrugsmodeUen sollte für die in der AbgabenverwaJ­
tung mit Umsatzsteuerbetrug befassten Stellen elektronisch aus­
wertbar sein. (TZ 1 8) 

Wien, im Juli 201 5 

Der Präsident: 

Dr. Joser Moser 

Bund 2015/ 1 1  
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Bisher erschienen: 

Reihe Bund 2015/ 1 

Reihe Bund 2015/2 

Reihe Bund 2015/3 

Reihe Bund 2015/4 

Reihe Bund 2015/5 

Bericht de Rechnungshofe 
- EU-Finanzbericht 2012 
- Liegenschaftsverkauf Schloss Reifnitz 
- Schulversuche 
- Unterstützungsinstitut der Bunde polizei 

Bericht des Rechnung hofes 
- Wirkungen rechtlicher und personalwinschaftlicher Maßnahmen auf 

das Pcnsionsantrillsalter in ausgewählten Re ons 
- Umbau des Palais Kaunitz rur die Anti-Korruptionsakademie (IACA) in 

Laxenburg 
- Steuerung und Qualitätssicherung in gerichtl ichen Strafverfahren am 

Beispiel ausgewählter Gerichte 

Bericht des Rechnungshofes 
- Oesterreichische Nationalbank - Gold- und Pensionsreserven, 

Jubiläumsfonds owie Sozialleistungen 
- Liegenschaflslransaktionen der Landwinschaftlichen Bundesversuchs­

winschaften GmbH mit der Republik Ö terreich, der Stadt Wien und 
der Winschaftsagentur Wien 

- Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA); 
Follow-up-Überprüfung 

- Standonentwicklung der Zentralleitung des Bundesministeriums rur 
Finanzen und Generalsanierung des Standorts Himmelpfongasse 6 - 8;  
Follow-up-Überprüfung 

- Gendergesundheit in Österreich 
- Versorgung von Schlaganfallpatienten in der Steiermark; 

Follow-up-ÜberprüFung 
- Fonds zur Finanzierung der In-vitro-Fenilisation 
- Medientransparenz im MuseumsQuanier 

Bericht des Rechnungshofes 
- Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB 
- Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.; Follow-up-Überprüfung 
- Landesstudios des Österreichischen Rundfunks 

Bericht des Rechnungshofes 
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG: Verstaatlichung 
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Reihe Bund 201 5/6 

Reihe Bund 201 5/7 

Reihe Bund 201 5/8 

Reihe Bund 201 5/9 

Reihe Bund 201 5/ 10 

Bericht des Rechnungshofes 

R 

H 

- Internes KontroJ lsystem bei Direktvergaben in ausgewählten Ressorts 
BMVIT und BMWFW 

- Technische Universität Wien - Finanzsituation 
- Österreichisches Patentamt ; Follow-up-Überprüfung 
- Akademi ches StartUp Netzwerk Oberöslerrcich (akostart oö) 

Bericht des Rechnungshofes 
- Haftungsobergrenzen im Bereich der Länder und Gemeinden 
- FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Bericht des Rechnungshofes 
- Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Sozial­

versicherung als Anspruchsvoraussetzung 
- Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur Integration von 

Flüchtlingen und Migrantlnnen 
- BescharFung des Truppenfunksystems CONRAD 
- Bankenpakct; Follow-up-Überprüfung 
- Medientransparenz in der BIG 

Bericht des Rechnungshofes 
- Ärzteausbildung 
- Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung 
- Ausgewählte Stiftungen bei der Österreich ischen Akademie der 

Wissenschaften 

Bericht des Rechnungshofes 
- Sonderaufgaben des RH nach: 

Parteiengesetz 201 2  
Med ie n t ra n spa re n zgesetzen 
Unvereinbarkei ts- und Transparenz-Gesetzen 
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